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A Einleitung

Das mit dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ge­
schaffene zentralisierte, grundsätzlich autonome und einheitliche 
Verfahren zur Erteilung europäischer Patente ist in besonderer 
Weise mit dem nationalen Patentrecht der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Patentorganisation verknüpft. Das europäische 
Patenterteilungsverfahren weist in verschiedenen Stadien 
„Schnittstellen“ zur nationalen Rechtsordnung der Vertragsstaa­
ten auf, die für ein reibungsloses Zusammenspiel von europä­
ischem und nationalem Recht unabdingbar sind. Nach seiner 
Erteilung hat das europäische Patent in jedem Vertragsstaat, für 
den es erteilt worden ist, dieselbe Wirkung und unterliegt densel­
ben Vorschriften wie ein in diesem Staat erteiltes nationales 
Patent, soweit sich aus dem EPÜ nichts anderes ergibt (Artikel 2 
Absatz 2 EPÜ).

Diese Schnittstellen sind im wesentlichen dadurch gekennzeich­
net, daß der europäische Patentanmelder oder Patentinhaber bei 
Einleitung, im Verlauf oder nach Abschluß des europäischen 
Erteilungsverfahrens gewisse Handlungen vor den Patentbehör­
den der Vertragsstaaten vornehmen muß oder kann, um 
bestimmte Rechte in den Vertragsstaaten zu erlangen oder zu 
erhalten. Kenntnis und sorgfältige Beachtung solcher durch das 
nationale Recht vorgeschriebenen Verfahrenshandlungen und 
ihrer Wirksamkeitsvoraussetzungen sind daher für alle europä­
ischen Anmelder und Patentinhaber von ausschlaggebender 
Bedeutung, wenn die Vorteile des europäischen Patentsystems 
voll ausgeschöpft und Rechtsverluste vermieden werden sollen.

Mit der vorliegenden Broschüre will das Europäische Patentamt 
einen Beitrag leisten, der es den europäischen Patentanmeldern 
und Patentinhabern sowie allen am europäischen Patentsystem 
Interessierten ermöglichen soll, sich über die für europäische 
Patentanmeldungen und Patente relevanten Vorschriften und 
Erfordernisse des nationalen Rechts der Vertragsstaaten schnell 
und zuverlässig zu informieren. Sie soll gewissermaßen als 
„Wegweiser zum Euro-Patentrecht der Vertragsstaaten“ dienen 
und damit den Leitfaden für Anmelder „Der Weg zum europä­
ischen Patent“ ergänzen. Die in den nachstehenden Tabellen 
wiedergegebenen Übersichten sind in enger Zusammenarbeit mit 
den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Behörden 
der Vertragsstaaten erstellt worden. Für ihre tatkräftige Unterstüt­

zung und zahlreiche wertvolle Anregungen möchte das EPA sich 
an dieser Stelle besonders bedanken.

Obwohl wir größte Sorgfalt auf die Ausarbeitung der Übersichten 
verwandt haben, kann für absolute Vollständigkeit und Richtigkeit 
der in den Tabellen enthaltenen Angaben keine Gewähr über­
nommen werden. Schon aufgrund ihres summarischen, sich auf 
das Notwendigste konzentrierenden Charakters sollen und kön­
nen die Übersichten eine Konsultation der einschlägigen nationa­
len Rechtsquellen und gegebenenfalls fachkundige Beratung 
durch hierzu befugte Personen nicht ersetzen. Schließlich sind 
auch Patentrecht und Patentpraxis der Vertragsstaaten trotz der 
jüngsten, meist tiefgreifenden Reformen keine statischen 
Erscheinungen, sondern stetigem Wandel, notwendiger Fortent­
wicklung unterworfen. Folglich kann nicht einmal im Zeitpunkt des 
Erscheinens dieser Broschüre mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden, daß die den Übersichten zugrundeliegenden Rechtsvor­
schriften unverändert geblieben sind. Vor allem sollte der Benut­
zer dieser Broschüre nicht darauf vertrauen, daß die in den 
Übersichten an zahlreichen Stellen angegeben Beträge von 
Amtsgebühren dem aktuellen Stand entsprechen. Die amtlichen 
Publikationen der Vertragsstaaten sollten daher stets ergänzend 
zu Rate gezogen werden, um sich über die Entwicklung des 
nationalen Rechts und der Amtspraxis auf dem laufenden zu 
halten. Das EPA wird wie schon bisher über die Rechtsentwick­
lung in den Vertragsstaaten auch in seinem Amtsblatt regelmäßig 
und möglichst aktuell berichten.

Angesichts der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der für europä­
ische Patentanmeldungen und Patente maßgebenden Rechts­
vorschriften der einzelnen Vertragsstaaten und der noch kaum 
gefestigten Praxis der nationalen Patentbehörden und Gerichte 
mit ihrer Anwendung ist sich das EPA bewußt, daß diese 
Übersicht nur einen ersten Schritt darstellt, mithin ständiger 
Verbesserung und Präzisierung bedürfen wird, um ihrer Zielset­
zung gerecht zu werden. Kritik und Vorschläge sind daher 
jederzeit willkommen.

Europäisches Patentamt Oktober 1981





B Abkürzungen
(siehe auch Tabelle I Spalte 4)

ABI. Amtsblatt des Europäischen Patentamts

AS Sammlung der eidgenössischen Gesetze

AT Österreich

BAGE Bundesamt für geistiges Eigentum

BE Belgien

BGBl. Bundesgesetzblatt

Bl.f.PMZ Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen

BOPI Bulletin officiel de la propriété industrielle -  Brevets d’invention

CH Schweiz

DE Bundesrepublik Deutschland

DPA Deutsches Patentamt

EPA Europäisches Patentamt

EPÜ Europäisches Patentübereinkommen

FR Frankreich

ggf- gegebenenfalls

GRUR Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil

G.U. Gazzetta Ufficiale

i.d.F. in der Fassung

INPI Institut national de la propriété industrielle

IP Industrial Property

IPLT Industrial Property -  Laws and Treaties

IT Italien

J.O. Journal Officiel de la République Frangaise

LGBI. Liechtensteinisches Landesgesetzblatt

LI Liechtenstein

LTPI Lois et traités de propriété industrielle

LU Luxemburg

NL Niederlande

PIBD Propriété industrielle Bulletin documentaire

SE Schweden

SFS Svensk författningssamling

Sl Statutory Instruments

SR Systematische Rechtssammlung (Schweiz)

Stb Staatsblad

UK Vereinigtes Königreich





I. Nationale Rechtsgrundlagen

Diese Tabelle enthält -  ohne Anspruch auf Vollständigkeit -  eine 
Zusammenstellung wichtiger nationaler Rechtsquellen (Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse etc.) in den Vertragsstaaten, die für 
europäische Patentanmeldungen und Patente von Bedeutung 
sind und auf die in den nachfolgenden Tabellen größtenteils auch 
Bezug genommen wird. Diese Rechtsquellen sind mit dem 
offiziellen Titel in der Amtssprache des betreffenden Vertrags­
staats wiedergegeben. Darunter ist -  soweit erforderlich -  in 
eckigen Klammern und in Kursivschrift die Übersetzung in der 
Amtssprache des EPA angegeben, in der die vorliegende Über­
sicht veröffentlicht ist. Bei Staaten mit mehreren Amtssprachen 
wurde, um diese Tabelle nicht zu umfangreich zu gestalten, der 
„Originaltitel“ nur in der Sprache angegeben, die zugleich eine 
der Amtssprachen des EPA ist.

Die Daten des Inkrafttretens der einzelnen Rechtsquellen wurde 
nicht aufgenommen, da dies, insbesondere in den Fällen, in 
denen einzelne Artikel bestimmter Gesetze und Verordnungen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft getreten sind, die Über­
sichtlichkeit der Tabelle beeinträchtigt hätte.

Soweit dem EPA Übersetzungen der aufgeführten Rechtsquellen 
in einer seiner Amtssprachen bekannt sind, ist auf die entspre­
chenden Fundstellen hingewiesen. Es sei jedoch bemerkt, daß 
diese Übersetzungen nicht immer dem letzten Stand der nationa­
len Gesetzgebung entsprechen und stets nur der Wortlaut in der 
sich aus den amtlichen Publikationsorganen ergebenden Origi­
nalfassung verbindlich ist.

Die in den nachfolgenden Tabellen benutzten Abkürzungen sind 
aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit gewählt worden. Sie 
sind nicht in jedem Fall mit amtlichen Abkürzungen der Vertrags­
staaten identisch.



8 /. Nationale Rechtsgrundlagen

Vertragsstaat

1 2 3
Übersetzung

Fund- veröffentlicht
Nationale Bestimmungen stelle in ..........

(Sprache)

In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

Belgien 1. Loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes interna- 
tionaux suivants:
1. Convention sur l’unification de certains éléments du droit 

des brevets d’invention, faite ä Strasbourg le
27 novembre 1963;

2. Traité de coopération en matiere de brevets, et Regle­
ment d’exécution, faits ä Washington le 19 juin 1970;

3. Convention sur la délivrance de brevets européens 
(Convention sur le brevet européen), Réglement d'exé- 
cution et quatre Protocoles, faits ä Munich le 5 octobre 
1973;

4. Convention relative au brevet européen pour le Marché 
commun (Convention sur le brevet communautaire), et 
Réglement d’exécution, faits ä Luxembourg le
15 décembre 1975

Moniteur 
beige du 
30.9.77

[  1. Gesetz vom 8. Juli 1977 über die Zustimmung zu folgenden
internationalen Abkommen:
1. Übereinkommen zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe 

des materiellen Rechts der Erfindungspatente, unter­
zeichnet in Straßburg am 27. November 1963

2. Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens sowie die Ausführungsord­
nung, unterzeichnet in Washington am 19. Juni 1970

3. Übereinkommen über die Erteilung europäischer Paten­
te (Europäisches Patentübereinkommen), Ausführungs­
ordnung und vier Protokolle, unterzeichnet in München 
am 5. Oktober 1973

4. Übereinkommen über das europäische Patent für den 
gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkom­
men) und Ausführungsordnung, unterzeichnet in Luxem­
burg am 15. Dezember 1975]

Bl.f. PMZ 1978, Ges.v.
276 (Deutsch) 8.7.77
IPLT BE 2-001 
(Englisch)

2. Loi du 26 juin 1978 modifiant la loi du 24 mai 1854 sur les 
brevets d’invention et la loi du 30 décembre 1925 portant 
modification des lois relatives aux brevets d’invention, aux 
marques de fabrique et de commerce, aux dessins et 
modéles industriels et ä la propriété industrielle en général

Moniteur 
beige du 
30.9.78

[2. Gesetz vom 26. Juni 1978 zur Änderung des Gesetzes vom 
24. Mai 1854 über die Erfindungspatente und des Gesetzes 
vom 30. Dezember 1925 zur Änderung der Gesetze über 
Erfindungspatente, Fabrik- und Handelsmarken, gewerbli­
che Muster und Modelle und über das gewerbliche Eigen­
tum im allgemeinen]

Bl.f. PMZ 1979, Ges.v.
138 (Deutsch) 26.6.78

3. Loi du 4 aoüt 1955 concernant la süreté de l’Etat dans le 
domaine de l’énergie nucléaire

Moniteur 
beige du 
19.8.55

[3. Gesetz vom 4. August 1955 über die Sicherheit des Staates 
auf dem Gebiet der Atomenergie]

4. Loi du 10 janvier 1955 relative ä la divulgation et ä la mise 
en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique 
intéressant la défense du territoire ou la süreté de l’Etat

Moniteur 
beige du 
26.1.55

[4. Gesetz vom 10. Januar 1955 über die Bekanntgabe und 
den Gebrauch von Erfindungen und Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnissen, die die Landesverteidigung oder die 
Sicherheit des Staates berühren]

Bl.f. PMZ 1955, 
346 (Deutsch)



I. Nationale Rechtsgrundlagen 9

1 2 3 4

Vertragsstaat Nationale Bestimmungen 7
Fund­
stelle

Übersetzung 
veröffentlicht 

in . . . . . .
(Sprache)

In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

Belgien 5. Loi du 30 décembre 1925 portant modification des lois 
relatives aux brevets d’invention, aux marques de fabrique 
et de commerce, aux dessins et modéles industriels et ä la 
propriété industrielle en général, modifiée en dernier lieu 
par la loi du 26 juin 1978 (voir n° 2)

Moniteur 
beige du 
2.-3.1.26

[5. Gesetz vom 30. Dezember 1925 zur Änderung der Gesetze 
über Erfindungspatente, Fabrik- und Handelsmarken, 
gewerbliche Muster und Modelle und über das gewerbliche 
Eigentum im allgemeinen, zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 26. Juni 1978 (siehe Nr. 2)]

6. Loi du 24 mai 1854 sur les brevets d’invention, modifiée en 
dernier lieu par la loi du 26 juin 1978 (voir n° 2)

Moniteur 
beige du 
25.5.1854

[6. Gesetz vom 24. Mai 1854 über Erfindungspatente, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 26. Juni 1978 (siehe 
Nr. 2)]

Bl. f. PMZ 1944, 
72 und 1965, 
262 (Deutsch) 
IP 1944,73 
(Englisch)

PatG

7. Arrété royal du 24 mai 1854 réglant l’exécution de la loi sur 
les brevets, modifié en dernier lieu par l’arrété royal du 10 
mai 1982 (voir aussi: arrété royal du 20 décembre 1965)

Moniteur 
beige du 
25.5.1854, 
2.9.64, 
22.12.65,
4.1.66 et du 
28.5.82

[7. Königlicher Erlaß vom 24. Mai 1854 zur Ausführung des 
Gesetzes über Erfindungspatente, zuletzt geändert durch 
den Königlichen Erlaß vom 10. Mai 1982 (siehe auch: Kgl. 
Erl. v. 20. Dezember 1965)]

8. Arrété du Régent du 26 juin 1947 contenant le Code des 
droits de timbre, confirmé par la loi du 14 juillet 1951, 
modifié par l’arrété royal n° 12 du 18 avril 1967. L'arrété 
royal du 18 avril 1967 a été modifié par l’arrété royal du 
16 janvier 1975

Moniteur 
beige du 
14.8.47, du 
20.4.67 et du 
21.1.75

Bl. f. PMZ 1944, 
74;1964,291, 
1965, 262 
und 1983,168 
(Deutsch)

[8. Erlaß des Regenten vom 26. Juni 1947 über die Stempel­
gebührenordnung, bestätigt durch das Gesetz vom 14. Juli 
1951, geändert durch Königlichen Erlaß Nr. 12 v. 18. April 
1967. Der Königliche Erlaß v. 18.4.67 wurde geändert 
durch Königlichen Erlaß v. 16.1.75]

Reg. Erl. v. 
26.6.47

9. Arrété royal du 10 novembre 1956 portant tarification de 
publications éditées et de documents délivrés par le 
Service de la propriété industrielle, modifié en dernier lieu 
par l’arrété royal du 18 avril 1980

Moniteur 
beige du 
17.5.80

[9. Königlicher Erlaß vom 10. November 1956 über die Fest­
setzung der Gebühren für die vom Amt für gewerblichen 
Rechtsschutz herausgegebenen Veröffentlichungen und 
ausgestellte Dokumente, zuletzt geändert durch Königli­
chen Erlaß vom 18. April 1980]

Kgl. Erl. v. 
10.11.56

10. Arrété royal du 29 septembre 1958 déterminant le mode de 
paiement des taxes dues pour le dépőt et le maintien en 
vigueur des brevets d’invention, modifié en dernier lieu par 
l’arrété royal du 8 aoüt 1964

Moniteur 
beige du 
29.10.58 et 
du 2.9.64

[10. Königlicher Erlaß vom 29. September 1958 über die 
Zahlungsweise von Gebühren für die Anmeldung und 
Aufrechterhaltung von Erfindungspatenten, zuletzt geän­
dert durch Königlichen Erlaß vom 8. August 1964]

Kgl. Erl. v. 
29.9.58
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1 2 3 4

Vertragsstaat Nationale Bestimmungen
Fund­
stelle

Übersetzung
veröffentlicht

in ..........
(Sprache)

In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

Belgien 11. Arrété royal du 24 décembre 1965 relatif aux taxes supplé- 
mentaires en matiére de propriété industrielle

Moniteur 
beige du 
4.1.66

[11. Königlicher Erlaß vom 24. Dezember 1965 über zusätzliche 
Gebühren auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums]

Bl. f. PMZ 1967, 
190 (Deutsch)

-

12. Arrété royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois 
sur l’emploi des langues en matiére administrative

Moniteur 
beige du 
2.8.66

[12. Königlicher Erlaß vom 18. Juli 1966 zur Koordinierung der 
Gesetze über die Verwendung der Sprachen in der Verwal­
tung]

Kgl. Erl. v. 
18.7.66

13. Arrété royal du 27 février 1981 relatif au dépöt d'une 
demande de brevet européen, ä sa transformation en 
demande de brevet national et ä l’enregistrement de 
brevets européens produisant effet en Belgique

Moniteur 
beige du 
5.3.81

[13. Königlicher Erlaß vom 27. Februar 1981 über die Einrei­
chung einer europäischen Patentanmeldung, ihre 
Umwandlung In eine nationale Patentanmeldung und die 
Eintragung von in Belgien wirksamen europäischen Pa­
tenten]

IPLT BE 2-002 
(Englisch)
Bl. f. PMZ 1983, 
166 (Deutsch)

Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Bundesrepublik
Deutschland

1. Gesetz zu dem Übereinkommen vom 27. November 1963 
zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen 
Rechts der Erfindungspatente, dem Vertrag vom 19. Juni 
1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens und dem Übereinkommen vom 
5. Oktober 1973 über die Erteilung europäischer Patente 
(Gesetz über internationale Patentübereinkommen) vom 
21. Juni 1976, geändert durch das Gemeinschaftspatentge­
setz vom 26. Juli 1979 (siehe Nr. 2)

BGBl 1976 
II 649

IPLT DE 2-001 
(Englisch, Fran­
zösisch)

IntPatÜG

2. Gesetz über das Gemeinschaftspatent und zur Änderung 
patentrechtlicher Vorschriften (Gemeinschaftspatentge­
setz) vom 26. Juli 1979

BGBl 1979 
I 1269

— GPatG

3. Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Dezember 1980

BGBl 1981 
I 1

IPLT DE 2-002 
(Englisch, Fran­
zösisch)

PatG

4. Gesetz über die Gebühren des Patentamts und des Patent­
gerichts vom 18. August 1976, geändert durch das 
Gemeinschaftspatentgesetz vom 26. Juli 1979 (siehe Nr. 2)

BGBl 1976 
I 2188

— PatGebG

5. Verordnung über die Veröffentlichung von deutschen Über­
setzungen der Patentansprüche europäischer Patentan­
meldungen vom 18. Dezember 1978

BGBl 1978 
II 1469

Veröffentl.
VO

6. Verordnung über die Zahlung von Gebühren des Deut­
schen Patentamts und des Bundespatentgerichts vom 
5. September 1968

BGBl 1968 
I 1000

— Gebzah-
lungsVO

7. Verordnung über die Anmeldung von Patenten 
(Patentanmeldeverordnung -  PatAnmVO) vom 
29. Mai 1981

BGBl 1981 
I 521
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1 2 3 4

Vertragsstaat Nationale Bestimmungen y
Fund­
stelle

Übersetzung
veröffentlicht

in ..........
(Sprache)

In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

Frankreich 1. Loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative ä l’application de la 
Convention sur la délivrance de brevets européens faite ä 
Munich le 5 octobre 1973

J.O. 1977, 
3480

[1. Gesetz Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 betreffend die 
Anwendung des am 5. Oktober 1973 in München Unter­
zeichneten Übereinkommens über die Erteilung europäi­
scher Patente]

Bl. f. PMZ 1978, 
299 (Deutsch) 
IPLT FR 2-003 
(Englisch)

Ges. Nr. 
77-683

2. Loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, 
modifiée et complétée par la loi n° 78-742 du 13 juillet 1978

[2. Gesetz Nr. 68-1 über Erfindungspatente vom 2. Januar 
1968 in der Fassung des Gesetzes Nr. 78-742 vom 
13. Juli 1978]

J.O. 1978, 
2803; PIBD, 
Sonderausg. 
Sept. 1978

Bl. f. PMZ 1979, 
50 (Deutsch) 
IPLT FR 2-001 
(Englisch)

PatG

3. Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux deman- 
des de brevet d’invention et de certificat d’utilité, ä la 
délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, modifié 
par le décret n° 81-599 du 15 mai 1981 et par le décret n° 
81-865 du 11 septembre 1981

J.O. 1979, 
2370 et 
1981, 1573, 
2510

[3. Verordnung Nr. 79-822 vom 19. September 1979 über 
Anmeldungen für Erfindungspatente und Gebrauchsmu­
sterzertifikate sowie über die Erteilung und Aufrechterhal­
tung dieser Schutzrechte, geändert durch Verordnung Nr. 
81-599 vom 15. Mai 1981 und Verordnung Nr. 81-865 vom 
11. September 1981]

Bl. f. PMZ 1980, 
270; 1982,
155 (Deutsch) 
IPLT FR 2-006 
(Englisch)

VO Nr. 
79-822

4. Décret n° 78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour (’applica­
tion de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative ä 
(application de la Convention sur le brevet européen, 
signée ä Munich le 5 octobre 1973, tel que modifié par 
Décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 (voir n° 3)

J.O. 1978, 
3589

[4. Verordnung Nr. 78-1011 vom 10. Oktober 1978 zur Anwen­
dung des Gesetzes Nr. 77-683 vom 30. Juni 1977 betref­
fend die Anwendung des am 5. Oktober 1973 in München 
Unterzeichneten Europäischen Patentübereinkommens, 
geändert durch Verordnung Nr. 79-822 vom 19. September 
1979 (siehe Nr. 3)]

Bl. f. PMZ 1979, 
61 (Deutsch) 
IPLT FR 2-005 
(Englisch)

VO Nr. 
78-1011

5. Arrété du 27 aoüt 1981 relatif aux taxes pergues par 
l’institut national de la propriété industrielle

J .O .1981, 
2476

Bl. f. PMZ 1982, 
170 (Deutsch)

[5. Erlaß vom 27. August 1981 über Gebühren, die vom institut 
national de la propriété industrielle erhoben werden]

— Erl. v. 
27.8.81

6. Arrété du 19 septembre 1979 relatif aux modalités de dépöt 
des demandes de brevet d’invention et de certificat d ’utilité 
et d’inscription au registre national des brevets

J.O. 1979, 
8042

[6. Erlaß vom 19. September 1979 über Bestimmungen über 
die Anmeldung von Erfindungspatenten und Gebrauchs­
musterzertifikaten sowie über Eintragungen in das natio­
nale Patentregister]

Bl. f. PMZ 1980, 
283 (Deutsch)

Erl. v. 
19.9.79

7. Arrété du 29 novembre 1978 relatif au dépőt des demandes 
internationales et des demandes de brevet européen 
auprés des centres de province de l’lnstitut national de la 
propriété industrielle et décision du Directeur de l’I.N.P.I. n° 
80 164 du 3 mars 1980

J.O. 1979,63; 
PIBD Nr. 255 
vom 1.4.80

[7. Erlaß vom 29. November 1978 betreffend die Einreichung 
internationaler Anmeldungen und europäischer Patentan­
meldungen bei den Zweigstellen des Nationalen Instituts 
für gewerbliches Eigentum und Beschluß des Direktors des 
I.N.P.I. Nr. 80 164 vom 3. März 1980]

Bl. f. PMZ 1979, 
163 (Deutsch)

Erl. v. 
29.11.78
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Vertragsstaat Nationale Bestimmungen

2
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stelle

3
Übersetzung
veröffentlicht

in ..........
(Sprache)

4
In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

Italien 1. Legge 26 maggio 1978, n. 260
Ratifica et esecuzione di atti internazionali in materia di 
brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 
novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco 
il 5 ottobre 1973 et a Lussemburgo il 15 dicembre 1975

[1. Gesetz Nr. 260 vom 26. Mai 1978
Ratifizierung und Durchführung der internationalen Über­
einkünfte auf dem Gebiet des Patentwesens, die am 
27. November 1963 in Straßburg, am 19. Juni 1970 in 
Washington, am 5. Oktober 1973 in München bzw. am 
15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichnet wurden]

2. Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, 
n. 32. Applicazione della legge 26 maggio 1978, n. 260, 
concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali in 
materia di brevetti, modificato con decreto 22 giugno 1979, 
n. 338

[2. Verordnung Nr. 32 des Präsidenten der Republik vom 
8. Januar 1979. Anwendung des Gesetzes Nr. 260 vom 26. 
Mai 1978 betreffend die Ratifizierung und Durchführung 
internationaler Übereinkünfte auf dem Gebiet des Patent­
wesens, geändert durch die Verordnung Nr. 338 vom 22. 
Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

3. Decreto 30 giugno 1982. Determinazione degli uffici com- 
petenti alia ricezione dei depositi delle domande di brevetto 
europeo e delle traduzioni dei brevetti europei

[3. Verordnung vom 30. Juni 1982. Bestimmung der zur 
Entgegennahme der europäischen Patentanmeldungen 
und Übersetzungen europäischer Patente zuständigen Be­
hörden]

4. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, 
n. 338. Revisione della legislazione nazionale in materia di 
brevetti, in applicazione della delega di cui alia legge 26 
maggio 1978, n. 260

[4. Verordnung Nr. 338 des Präsidenten der Republik vom 
22. Juni 1979. Revision der nationalen Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiet des Patentwesens aufgrund der in dem 
Gesetz Nr. 260 vom 26. Mai 1978 vorgesehenen Ermächti­
gung]

5. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 641. Disciplina delle tasse sulle concessioni governative, 
modificato da ultimo con decreto 22 giugno 1979, n. 338 e 
con decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953

[5. Verordnung Nr. 641 des Präsidenten der Republik vom 
26. Oktober 1972 über die Regelung für Verwaltungsge­
bühren,zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 338 vom 
22. Juni 1979 (siehe Nr. 3) und die Verordnung (D.L.)
Nr. 953 vom 30.12.1982]

6. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, 
n. 540. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in 
materia di brevetti per invenzioni industriali, modelli indu- 
striali e marchi di impresa, modificato da ultimo con D.P.R. 
22 giugno 1979, n. 338

[6. Verordnung Nr. 540 des Präsidenten der Republik vom 
30. Juni 1972. Vereinfachung der Verwaltungsverfahren 
auf dem Gebiet der Erfindungspatente, der gewerblichen 
Muster und Marken, zuletzt geändert durch die Verordnung 
Nr. 338 vom 22. Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

Suppl. ord. 
alia G.U., n. 
156 del 
7-6-1978

G.U., n. 41 
del
10- 2-1979

G.U., 
n. 181 
3-7-1982

G.U., n. 215 
del 7-8-1979

Suppl. ord. 
alia G.U., 
n. 292 del
11- 11-1972

G.U.
n. 359 del 
31-12-1982

G.U.,
n. 249 del 
27-9-1972

Bl. f. PMZ 1979, 
163 (Deutsch)

Bl. f. PMZ 1980, 
196 (Deutsch)

Bl. f. PMZ 1976, 
10 und 1983, 
194 (Deutsch)

Bl. f. PMZ 1976, 
7 (Deutsch)
IPLT IT 1 -004 
(Englisch, Fran­
zösisch)

VOPr Nr. 32

VO v. 30.6.82 

VOPr Nr. 338

VOPr Nr. 641
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4
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Abkürzungen

Italien 7. Decreto ministeriale 22 febbraio 1973
Regolamento di esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1972, 
n. 540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e 
marchi

G.U., 
n. 69 del 
15-3-1973

[7. Ministerialerlaß vom 22. Februar 1973
Ausführungsordnung zu der Verordnung Nr. 540 des Präsi­
denten der Republik vom 30. Juni 1972 über Erfindungs­
patente, gewerbliche Muster und Marken]

IPLT IT 1 -005 
(Englisch, Fran­
zösisch)

8. Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127
Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per 
invenzioni industriali, modificato da ultimo con D.P.R.
22 giugno 1979, n. 338

G.U., 
n. 189 del 
14-8-1939

[8. Königliche Verordnung Nr. 1127 vom 29. Juni 1939 
Gesetzesbestimmungen über Patente für gewerbliche 
Erfindungen, zuletzt geändert durch die Verordnung 
Nr. 338 vom 22. Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

GRUR Int 1980, 
490 (Deutsch) 
IPLT IT 2-001 
(Englisch, Fran­
zösisch)

Kgl. VO 
Nr. 1127

9. Regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti 
per invenzioni industriali, modificato da ultimo con D.P.R. 
22 giugno 1979, n. 338

G.U., 
n. 94 del 
20-4-1940

[9. Königliche Verordnung Nr. 244 vom 5. Februar 1940 
Durchführungsvorschriften auf dem Gebiet der Patente für 
gewerbliche Erfindungen, zuletzt geändert durch die Ver­
ordnung Nr. 338 vom 22. Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

Bl. f. PMZ 1942, 
7 (Deutsch)

10. Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411
Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per 
modelli industriali, modificato da ultimo con D.P.R.
22 giugno 1979, n. 338

G.U., 
n. 247 del 
21-10-1940

[10. Königliche Verordnung Nr. 1411 vom 25. August 1940 
Gesetzliche Vorschriften auf dem Gebiet der Gebrauchs­
muster, zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 338 
vom 22. Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

11. Regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti 
per modelli industriali, modificato da ultimo con D.P.R.
22 giugno 1979, n. 338

G.U., 
n. 300 del 
22-12-1941

[11. Königliche Verordnung Nr. 1354 vom 31. Oktober 1941 
Durchführungsvorschriften auf dem Gebiet der Gebrauchs­
muster, zuletzt geändert durch die Verordnung Nr. 338 
vom 22. Juni 1979 (siehe Nr. 3)]

Liechtenstein 1. Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der 
Erfindungspatente vom 22. Dezember 1978 (Patentschutz­
vertrag)

LGBI. 1980 
Nr. 31

ABI. 1980, 407 
IPLT LI-CH 
2-001 (Englisch, 
Französisch)

Vertr. CH/Li 
v. 22.12.78

2. Ausführungsvereinbarung zum schweizerisch-liechtenstei­
nischen Patentschutzvertrag zum 10. Dezember 1979

LGBI. 1980 
Nr. 32

ABI. 1980, 407 
IPLT LI-CH 
2-001 (Englisch, 
Französisch)

3. Gesetz vom 26. September 1979 zum Vertrag zwischen 
dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über den Schutz der Erfindungspatente

LGBI. 1980 
Nr. 33

—

Wegen weiterer für Liechtenstein anzuwendender Rechts­
vorschriften siehe Schweiz Nr. 1-4
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Luxemburg 1. Loi du 27 mai 1977 portant
a) approbation de la Convention sur la délivrance de 

brevets européens, signée á Munich, le 5 octobre 1973;
b) adaptation de la législation nationale en matiére de 

brevets

Memorial 
A 1977, 872

[1. Gesetz vom 27. Mai 1977 über
a) die Zustimmung zu dem am 5. Oktober 1973 in München 

Unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung 
europäischer Patente

b) die Anpassung der nationalen Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet des Patentwesens]

Bl. f. PMZ 1978, 
334 (Deutsch) 
IPLT LU 2-003 
(Englisch)

Ges. v. 
27.5.77

2. Réglement grand-ducal du 9 mai 1978 pris en exécution de 
la loi du 27 mai 1977 portant
a) approbation de la Convention sur la délivrance de 

brevets européens, signée á Munich le 5 octobre 1973
b) adaptation de la législation nationale en matiére de 

brevets

Memorial 
A 1978, 528

[2. Ausführungsverordnung vom 9. Mai 1978 zum Gesetz vom 
27. Mai 1977 über
a) die Zustimmung zu dem am 5. Oktober in München 

Unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung 
europäischer Patente

b) die Anpassung der nationalen Rechtsvorschriften auf 
dem Gebiet des Patentwesens]

VO v. 
9.5.78

3. Loi du 30 juin 1880, sur les brevets d’invention, modifiée 
par la loi du 27 avril 1922, par l’arrété grand-ducal du 
13 octobre 1945 et par la loi du 31 octobre 1978

Memorial 
1880, 405 
A 1922, 381 
1945, 784

[3. Gesetz vom 30. Juni 1880 über Erfindungspatente, geän­
dert durch Gesetz vom 27. April 1922, durch Großherzogli­
chen Erlaß vom 13. Oktober 1945 und durch Gesetz vom 
31. Oktober 1978]

A 1978, 1658 PatG

4. Loi du 8 juillet 1967 concernant la divulgation et la mise en 
oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéres- 
sant la défense du territoire ou la süreté de l’Etat

Memorial 
A 1967, 796

[4. Gesetz vom 8. Juli 1967 über die Offenbarung und Anwen­
dung von Erfindungen und Geschäfts- und Betriebsgeheim­
nissen, die für die Landesverteidigung oder die Sicherheit 
des Staates von Interesse sind]

Ges. v. 
8.7.67

5. Réglement grand-ducal du 16 décembre 1980 portant 
nouvelle fixation du baréme des différentes taxes et sur­
taxes visées par l’arrété grand-ducal du 13 octobre 1945 
ayant pour objet de modifier et compléter la législation sur 
les brevets d’invention modifié par le réglement grand- 
ducal du 24 décembre 1982

Memorial 
A 1980, 2093 
A 1982, 2546

[5. Großherzogliche Verordnung vom 16. Dezember 1980 
über die Neufestsetzung der einzelnen Gebühren und 
Zusatzgebühren, die im großherzoglichen Erlaß vom 13. 
Oktober 1945 zur Änderung und Vervollständigung der 
Gesetzgebung über Erfindungspatente vorgesehen sind, 
geändert durch die Großherzogliche Verordnung vom 
24. Dezember 1982]

VO v. 
24.12.82
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Luxemburg 6. Reglement grand-ducal du 12 juin 1975 concernant le 
recouvrement des frais de publications au Mémorial, Recu- 
eil administratif et économique

Memorial 
A 1975, 723

[6. Großherzogliche Verordnung vom 12. Juni 1975 über die 
Einziehung der Gebühren für die Bekanntmachung im 
Memorial, Recueil administratif et économique]

VO v. 
12.6.75

7. Réglement grand-ducal du 18 septembre 1969 pris en 
exécution de l’article 4, alinéa final, de la loi du 8 juillet 1967 
concernant la divulgation et la mise en oevre des inventions 
et des secrets de fabrique intéressant la défense du 
territoire ou la süreté de I’Etat

Memorial 
A 1969, 1234

[7. Großherzogliche Verordnung vom 18. September 1969 
über die Ausführung von Artikel 4 letzter Absatz des 
Gesetzes vom 8. Juli 1967 über die Offenbarung und 
Anwendung von Erfindungen und Geschäfts- und Betriebs­
geheimnissen, die für die Landesverteidigung oder die 
Sicherheit des Staates von Interesse sind]

VO v. 
18.9.69

8. Arrété grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la proroga­
tion des délais et la restauration des droits en matiére de 
propriété industrielle

Memorial 
1947, 613

[8. Großherzoglicher Erlaß vom 21. Juni 1947 über die Verlän­
gerung von Fristen und die Wiedereinsetzung auf dem 
Gebiet des gewerblichen Eigentums]

9. Arrété ministériel du 9 novembre 1945 concernant la
procédure administrative en matiére de brevets d’invention, 
en exécution de la loi du 30 juin 1880 et de l’arrété grand- 
ducal du 13 octobre 1945, modifié en dernier lieu par le 
réglement grand-ducal du 7 mars 1977

Memorial 
1945, 871 
Memorial 
A 1977, 444

[9. Ministerialerlaß vom 9. November 1945 betreffend das 
Verwaltungsverfahren auf dem Gebiet der Erfindungspa­
tente, zur Durchführung des Gesetzes vom 30. Juni 1880 
und des großherzoglichen Erlasses vom 13. Oktober 1945, 
zuletzt geändert durch die großherzogliche Verordnung 
vom 7. März 1977]

Min. Erl. v. 
9.11.45

Niederlande 1. Rijksoctrooiwet, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Stb. 1979,
Rijkswet van 13 december 1978 61

[ 1. Reichspatentgesetz in der Fassung des Reichsgesetzes 
vom 13. Dezember 1978]

2. Octrooireglement, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 19 augustus 1982

[2. Patentausführungsbestimmungen, zuletzt geändert durch 
den königlichen Beschluß vom 19. August 1982]

Stb. 1979, 
62;
Stb. 1982, 
519

Bl.f. PMZ 1980, PatG 
129 (Deutsch)
IPLTNL 2-001 
(Englisch, Fran­
zösisch)

Bl.f. PMZ 1980, 
159 (Deutsch) 
IPLTNL 2-002 
(Englisch, Fran­
zösisch)

PatV
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Vertragsstaat

Österreich

Schweden

1.

2 .

3.

4.

5.

1.

[ 1 -

2 .

[2 .

3.

[3.

1 2 3

Nationale Bestimmungen

Übersetzung
veröffentlicht

in ...........
(Sprache)

Bundesgesetz vom 16. Dezember 1978 über die Einfüh­
rung des Europäischen Patentübereinkommens und des 
Vertrages über die internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Patentwesens (Patentverträge-Einführungsge- 
setz)

IPLT AT 2-002 
(Englisch, Fran­
zösisch)

Patentgesetz 1970, zuletzt geändert durch das Bundesge­
setz vom 11. November 1981 (Patentgesetz- und Marken­
schutzgesetz-Novelle 1981)

BGBl 1970, 
259
BGBl 1973, 
581
BGBl 1977, 
349
BGBl 1981, 
526

IPLT AT 2-001
(Englisch,
Französisch)

Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie vom 22. März 1978 betreffend die Durchführung 
des Patentgesetzes 1970 und des Markenschutzgesetzes 
1970 (Patent- und Markenverordnung)

BGBl 1978, 
202

Verordnung des Präsidenten des Patentamts vom 
15. November 1977 über Eingaben an das Patentamt, das 
Verfahren in Patent- und Markenangelegenheiten sowie die 
Einrichtung des Zentralmusterarchivs, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 15. Oktober 1981 (Patentamts­
verordnung)

Patentblatt 
1977, 139
1980, 138
1981, 133

Verordnung des Präsidenten des Patentamts vom 10. März 
1982 über die formalen Erfordernisse der nach dem Patent- 
verträge-Einführungsgesetz einzureichenden Überset­
zungen

Patentlag; ny lydelse genom lag den 6 april 1978 (SFS 
1978: 149), senaste ändring den 19 maj 1983 
(SFS 1983: 433)1)

Patentgesetz in der Fassung des Gesetzes vom 6. April 
1978 (SFS 1978: 149), zuletzt geändert am 19. Mai 1983 
(SFS 1983: 433)

Patentkungörelsen; ny lydelse genom förordning den 6 april 
1978 (SFS 1978: 151), senaste ändring den 19 maj 1983 
(SFS 1983: 435)1)

Bl. f. PMZ1979, 
139 (Deutsch) 
IPLT SE 2-001 
(Englisch, 
Französisch)

Verordnung über patentrechtliche Formvorschriften in der 
Fassung der Verordnung vom 6. April 1978 (SFS 1978: 
151), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
19. Mai 1983 (SFS 1983: 435)f]

Bl. f. PMZ 1979, 
169 (Deutsch), 
IPLT SE 2-002 
(Englisch, 
Französisch)

Lagen om försvarsuppfinningar; ny lydelse genom lag den 
6 april 1978 (SFS 1978: 157)

Gesetz über militärische Erfindungen in der Fassung des 
Gesetzes vom 6. April 1978 (SFS 1978: 157)]

4
In dieser 
Übersicht 
benutzte 

Abkürzungen

PatV-EG

PatG

PMV

VO v. 
10.3.82

PatG

PatV

Ges. v. 
6.4.78

Datum des Inkrafttretens: 1. Oktober 1983

Fund­
stelle

BGBl 1979, 
52

Patentblatt 
1982, 32

SFS 1983: 
433

SFS 1983: 
435

SFS 1978: 
157
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Vertragsstaat Nationale Bestimmungen stelle in .......... benutzte

(Sprache) Abkürzungen

Schweden 4. Patentbestämmelser; ny lydelse genom patent- och regi- PRVFS _
streringsverkets kungörelse om patentbestämmelser 1981:
1 december 1980 (PRVFS 1981:1); senaste ändring den 1
29 november 1982 (PRVFS 1982: 2) PRVFS

1982:
2

[4. Patentamtsverordnung in der Fassung der Verordnung _ PAV
vom 1. Dezember 1980 (PRVFS 1981:1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 29. November 1982 
(PRVFS 1982: 2)]

Schweiz/ 1. Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. SR 232.14 IPLTCH 2-001 PatG
Liechtenstein Juni 1954 in der revidierten Fassunq vom 17. Dezember 

1976
(Englisch)

2. Verordnung betreffend die Erfindungspatente vom 19. SR 232.141 IPLTCH 2-002 PatV
Oktober 1977 (Patentverordnung) (Englisch)

3. Verordnung über die Gebühren des Bundesamts für geisti- SR 232.148 — GO
ges Eigentum vom 19. Oktober 1977 (Gebührenordnung)

4. Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. SR 172.021 - —

Dezember 1968

5. Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft SR ABI. 1980 ,407 Vertr. CH/LI
und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der 0.232.149. IPLT LI-CH v. 22.12.78
Erfindungspatente vom 22. Dezember 1978 (Patentschutz- 514 2-001 (Englisch,
vertrag) Französisch)

6. Ausführungsordnung zum schweizerisch-liechtensteini- SR ABI. 1980, 407 —

sehen Patentschutzvertrag vom 10. Dezember 1979 0.232.149. IPLT LI-CH
514.1 2-001 (Englisch, 

Französisch)

Vereinigtes 1. Patents Act 1977 1977 c. 37
Königreich

[1. Patentgesetz 1977] Bl. f. PMZ 1979, 
200 (Deutsch) 
LTPI UK 2-001 
(Französisch)

PatG

2. The Patents Rules 1982 S.l. 1982/717 - PatV

[2. Patentausführungsbestimmungen 1982]

3. The Patents (Amendment) Rules 1983 S.l. 1983/180 - PatV 1983

[3. Patentausführungsbestimmungen (Änderung) 1983] -

4. The Patents (Companies Re-registration) Rules 1982 

[4. Patentausführungsbestimmungen (Neuregistrierung

S.l. 1982/297 -

von Gesellschaften) 1982]





II. Einreichung europäischer Patentanmeldungen gemäß Artikel
75 Absatz 1 b und 2 EPÜ

Europäische Patentanmeldungen können beim EPA in München, 
seiner Zweigstelle in Den Haag oder, wenn das Recht eines 
Vertragsstaats es gestattet, bei der Zentralbehörde für den 
gewerblichen Rechtsschutz oder bei anderen zuständigen Behör­
den eines Vertragsstaats eingereicht werden.

Die folgende Tabelle enthält für jeden Vertragsstaat Angaben 
darüber, ob europäische Patentanmeldungen nach Wahl des 
Anmelders beim EPA oder einer nationalen Behörde eingereicht 
werden können, welche Anmeldungen bei den nationalen Behör­
den eingereicht werden müssen, in welchen Sprachen europä­
ische Patentanmeldungen von den nationalen Behörden entge­
gengenommen werden und welche Besonderheiten im Zusam­
menhang mit der Einreichung zu beachten sind.

Für die Einreichung der Anmeldung ist die Bestellung eines 
Inlandsvertreters, wenn der Anmelder in dem betreffenden Staat 
weder Sitz noch Wohnsitz hat, nicht erforderlich (Artikel 133 
Absatz 1 und 2 EPÜ).

Es wird darauf hingewiesen, daß zu allen Anmeldungen, die nicht 
in Deutsch, Englisch oder Französisch eingereicht werden, eine 
Übersetzung in einer dieser Sprachen innerhalb von 3 Monaten 
nach Einreichung der europäischen Anmeldung, jedoch nicht 
später als dreizehn Monate nach dem Prioritätstag vorzulegen ist 
(Artikel 14 Absatz 2, Regel 6 Absatz 1 EPÜ). Wird diese 
Übersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so gilt die europäische 
Patentanmeldung als zurückgenommen (Artikel 90 Absatz 3 
EPÜ).

Europäische Teilanmeldungen sind stets unmittelbar beim EPA in 
München oder seiner Zweigstelle in Den Haag einzureichen 
(Artikel 76 Absatz 1 EPÜ).

Was die in Spalte 3 aufgeführten Sprachen anbetrifft, wird 
empfohlen, Anmeldungen möglichst in den Amtssprachen dieser 
Staaten einzureichen, da insbesondere bei den Staaten, die die 
Anmeldungen aufgrund nationaler Sicherheitsbestimmungen 
überprüfen müssen, Verständigungsschwierigkeiten auftreten 
können, die möglicherweise zur Folge haben, daß europäische 
Patentanmeldungen wegen Nichteinhaltung der Übermittlungs­
frist als zurückgenommen gelten (Artikel 77 Absatz 5 EPÜ).
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Zentralbehörde

Anmelder kann 
(vorbehaltlich 
Spalte 2) zwi­
schen EPA u.

Anmeldungen, 
für die

die Einreichung 
bei nationalen 
Behörden vor­

geschrieben ist

3
Sprachen, 
in denen 

europ. Patent­
anmeldungen 
bei nationalen 

Behörden 
eingereicht 

werden müssen 
oder können

4
Amtssprachen

5
Besonderheiten

Belgien ja Anmeldungen von Niederländisch Französisch Personen mit Sitz oder Wohn-
Personen mit belgi- Französisch Niederländisch sitz im Ausland müssen eine

Ministére des scher Staatsange- Deutsch Deutsch Zustellanschrift in Belgien an-
affaires écono- hörigkeit oder mit Englisch geben
miques Wohnsitz oder Sitz
Service de la in Belgien, die für
propriété die nationale Si-
industrielle cherheit und Vertei-
et commerciale digung von Bedeu-

tung sind
24-26, rue J.A.
De Mot
B-1040 Bruxelles

Art. 3(1) Art. 3(2) Art. 12
Ges. v. 8.7.77 Ges. v. 8.7.77 Kgl. Erl. v. 27.2.81

Bundesrepublik ja Anmeldungen, die Alle Sprachen nach Deutsch Bei Anmeldungen gemäß
Deutschland ein Staatsgeheim- Artikel 14(1) und (2) Spalte 2 hat der Anmelder in

nis enthalten EPÜ einer Anlage darauf hinzuwei-
Deutsches Patent- können sen, daß die Erfindung nach
amt Auffassung des Anmelders
Zweibrückenstr. 12 ein Staatsgeheimnis enthalten
D-8000 München 2 kann

Deutsches Patent-
amt
Dienststelle Berlin •

Gitschinerstr. Art. II §4(1) Art. II § 4(2) Art. II § 4(2)
97-103 IntPatÜG i.d.F.v. IntPatÜG i.d.F.v. IntPatÜG i.d.F.v. Art. 1(4)
D-1000 Berlin 61 Art. 1(4) GPatG Art. 1(4) GPatG GPatG

Frankreich ja Anmelder mit Sitz Alle Sprachen nach Französisch Anmeldungen gemäß Spal-
oder Wohnsitz in Artikel 14(1) und (2) te 1 können beim EPA, bei

Institut national Frankreich müssen EPÜ INPI in Paris oder den regio-
de la propriété Anmeldungen bei nalen Dienststellen in Borde-
industrielle (INPI) INPI einreichen, aux, Lyon, Marseille und

wenn nicht die Prio- Straßburg eingereicht werden
26 bis, rue de rität einer früheren Erl. v. 29.11.78;
Léningrad französischen An- Beschluß des Direktors von
F-75800 Paris meldung bean- INPI Nr. 80/164 v. 3.3.80.

sprucht wird Anmeldungen gemäß Spal-
te 2 dürfen nicht ohne Geneh­
migung des zuständigen Mini­
sters frei verbreitet oder ver­
wertet werden. Die Genehmi­
gung gilt 4 Monate nach dem 
Einreichungstag oder 14 Mo­
nate nach dem Prioritätstag 
als von Rechts wegen erteilt

Art. 6 Art. 6
Ges. Nr. 77-683 Ges. Nr. 77-683

Art. 7-9 Ges. Nr. 77-683
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Vertragsstaat

Zentralbehörde 
für den 

gewerblichen 
Rechtsschutz

1
Anmelder kann 
(vorbehaltlich 
Spalte 2) zwi­
schen EPA u. 
nationalen Be­
hörden wählen

2
Anmeldungen, 

für die
die Einreichung 
bei nationalen 
Behörden vor­

geschrieben ist

3
Sprachen, 
in denen 

europ. Patent­
anmeldungen 
bei nationalen 

Behörden 
eingereicht 

werden müssen 
oder können

4
Amtssprachen

5
Besonderheiten

Italien

Ufficio Centrale
Brevetti
Via Molise 19

1-00187 Roma

ja, wenn die Priori­
tät einer vor mehr 
als 90 Tagen in Ita­
lien eingereichten 
nationalen Anmel­
dung in Anspruch 
genommen wird 
und die Anmeldung 
nicht der Geheim­
haltungspflicht un­
terliegt

Europäische Erst- 
anmeldunqen von 
Anmeldern mit Sitz 
oder Wohnsitz in 
Italien

Alle Sprachen nach 
Artikel 14(1) und (2) 
EPÜ
(siehe auch 
Spalte 5)

Italienisch Europ. Patentanmeldungen 
können beim Zentralpatent­
amt (Ufficio Centrale Brevetti) 
und bei der Provinzbehörde 
für Industrie, Handel und 
Handwerk (Ufficio provinciale 
dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato) in Rom einge­
reicht werden. Europ. Patent­
anmeldungen, die nicht in Ita­
lienisch eingereicht werden, 
ist eine Übersetzung der Be­
schreibung und Patentansprü­
che u. ggf. eine Kopie der 
Zeichnungen beizufügen

Liechtenstein

Luxemburg

Ministére de l’Eco- 
nomie et des Clas­
ses Moyennes 
Service de la pro- 
priété intellectuelle 
Boite postale 97

Luxembourg-Ville

Niederlande

Octrooiraad 
Postbus 5820

NL-2280 HV 
Rijswijk (ZH)

Art. 1(2)
VOPr Nr. 32

siehe Schweiz

ja

Art. 7
Ges. v. 27.5.77

nein; europäische 
Patentanmel­
dungen müssen 
beim EPA ange­
meldet werden

Art. 1(2)
VOPr Nr. 32

Anmeldungen, de­
ren Gegenstand für 
die Verteidigung 
von Interesse ist

Art. 8
Ges. v. 27.5.77, 
Ges. v. 8.7.67,
VO v. 18.9.69

Anmeldungen, de­
ren Inhalt im Inter­
esse der Verteidi­
gung geheimzuhal­
ten ist

Art. 29 G PatG

Alle Sprachen nach 
Artikel 14(1) und (2) 
EPÜ

Die Anmeldungen 
gemäß Spalte 2 
können in allen 
Sprachen nach Ar­
tikel 14(1) und (2) 
EPÜ eingereicht 
werden

Französisch
Deutsch

Niederländisch

Art. 1(2) u. (4) VOPr Nr. 32 
Art. 1 VO v. 30.6.82

Für die Übermittlung der An­
meldung an das EPA ist eine 
Gebühr von 500 FL/FB zu ent­
richten

Art. 7(2) Ges. v. 27.5.77;
Art. 1 VO v. 9.5.78

Es ist darauf zu achten, daß 
europäische Patentan­
meldungen, die bei der Zweig­
stelle in Den Haag des EPA 
eingereicht werden, nicht an 
den im gleichen Gebäude be­
findlichen Octrooiraad gerich­
tet werden. Die Postanschrift 
der Zweigstelle Den Haag des 
EPA lautet: „Postbus 5818, 
2280 HV Rijswijk ZH“
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Vertragsstaat

Zentralbehörde 
für den 

gewerblichen 
Rechtsschutz

Österreich

Österreichisches 
Patentamt 
Postfach 95 
A-1014 Wien

Schweden

Kungl. Patent- och 
registreringsverket 
Box 5055

S -10242 Stock­
holm

1 2 3 4 5
Anmelder kann Anmeldungen, Sprachen, Amtssprachen Besonderheiten
(vorbehaltlich für die in denen
Spalte 2) zwi- die Einreichung europ. Patent-
sehen EPA u. bei nationalen anmeldungen
nationalen Be- Behörden vor- bei nationalen
hörden wählen geschrieben ist Behörden

eingereicht
werden müssen

oder können

ja Alle Sprachen nach Deutsch Mit Einreichung der Anmel-
Artikel 14(1) und (2) dung ist eine Stempelgebühr
EPÜ, wenn zumin- in Höhe von 100 S zu zahlen;
dest der „Hinweis, ist auch Österreich benannt,
daß ein europä- erhöht sich diese Gebühr auf
isches Patent be­
antragt wird“ , die 
„Benennung min­
destens eines Ver-

350 S

tragsstaats“ und 
„Angaben, die es 
erlauben, die Iden­
tität des Anmelders 
festzustellen“ in 
Deutsch, Englisch Mitteilung im
oder Französisch Österreichischen Patentblatt
sind Nr. 12/1979 S. 172

§ 2 PatV-EG § 2 PatV-EG Abgabenänderungsgesetz 
1980 BGBl. 563/1980

ja Erfindungen für Schwedisch, Schwedisch
Verteidigungs- Deutsch,
zwecke, die in Englisch,
Schweden ge­
macht worden sind 
oder einer in 
Schweden ansässi­
gen Person oder ei­
ner schwedischen 
juristischen Person 
gehören, sind beim 
Schwedischen Pa­
tentamt einzurei­
chen oder dem

Französisch

§ 80(2) PatG

„Gransknings- 
nämnden för för- 
svarsuppfinningar“ 
(Prüfungsausschuß 
für Erfindungen für 
Verteidigungs­
zwecke) vorzu­
legen

Ges. v. 6.4.78

Schweiz/ ja Alle Sprachen nach Schweiz:
Liechtenstein Artikel 14(1) und (2) Deutsch

EPÜ Französisch
Bundesamt für gei­ Italienisch
stiges Eigentum Liechtenstein
CH-3003 Bern Art. 115 PatV Deutsch
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Vertragsstaat

Zentralbehörde 
für den 

gewerblichen 
Rechtsschutz

Vereinigtes
Königreich

The Patent Office 
25 Southampton 
Buildings

GB-London 
WC2A 1AY

ja

1
Anmelder kann 
(vorbehaltlich 
Spalte 2) zwi­
schen EPA u. 
nationalen Be­
hörden wählen

2
Anmeldungen, 

für die
die Einreichung 
bei nationalen 
Behörden vor­
geschrieben ist

3
Sprachen, 
in denen 

europ. Patent­
anmeldungen 
bei nationalen 

Behörden 
eingereicht 

werden müssen 
oder können

4
Amtssprachen

5
Besonderheiten

Anmeldungen von 
Anmeldern mit 
Wohnsitz im Verei­
nigten Königreich, 
es sei denn 
a) der Anmelder 

hat für dieselbe 
Erfindung min­
destens 6 Wo­
chen vor Einrei­
chung der eu- 
rop. Patentan­
meldung beim 
EPA eine An­
meldung beim 
britischen Pa­
tentamt einge­
reicht und der

Alle Sprachen nach 
Artikel 14(1) und (2) 
EPÜ

Englisch zu Spalte 2:

Die Einschränkungen betref­
fen nicht Erfindungen, für die 
eine Erstanmeldung in einem 
Land außerhalb des Vereinig­
ten Königreichs von Personen 
mit Wohnsitz im Ausland ein­
gereicht wurde

Es sind die Vorschriften der 
Artikel 9(1) und 9(2) des „Offi­
cial Secrets Act 1920“ zu be­
achten

Leiter des Pa­
tentamts hat die 
Veröffentlichung 
der Erfindung 
nicht untersagt, 
oder

b) der Anmelder 
hat vom Leiter 
des britischen 
Patentamts eine 
schriftliche Ge­
nehmigung er­
halten

Art. 23(1) und (2) Art. 23(1) PatG
PatG (siehe auch

Spalte 5)

Art. 23(2) PatG





III. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach 
Veröffentlichung gemäß Artikel 93 EPÜ (Artikel 67 EPÜ)

B. Einreichung von Übersetzungen der Patentansprüche
gemäß Artikel 67(3) EPÜ

Gemäß Artikel 67 Absatz 1 EPÜ gewährt die europäische 
Patentanmeldung dem Anmelder vom Tag ihrer Veröffentlichung 
nach Artikel 93 EPÜ an in den in der Veröffentlichung angegebe­
nen benannten Vertragsstaaten einstweilen den Schutz nach 
Artikel 64 EPÜ, d. h. dieselben Rechte, die ihm ein in diesem 
Staat erteiltes nationales Patent gewähren würde.

Artikel 67 Absatz 2 gibt jedoch den Vertragsstaaten die Möglich­
keit, einen geringeren als den in Artikel 64 EPÜ vorgesehenen 
Schutz zu gewähren. Dieser Schutz darf jedoch nicht geringer 
sein als derjenige, der sich auf Grund einer Veröffentlichung einer 
ungeprüften nationalen Patentanmeldung ergibt. Dem Patentan­
melder muß zumindest das Recht eingeräumt werden, vom 
unbefugten Benutzer eine den Umständen nach angemessene 
Entschädigung verlangen zu können.

Eine weitere Ausnahme von der grundsätzlichen Regelung in 
Artikel 67 Absatz 1 ist hinsichtlich des Tags, an dem der 
einstweilige Schutz eintritt, in Artikel 67 Absatz 3 vorgesehen. 
Danach kann jeder Vertragsstaat für den Fall, daß eine seiner 
Amtssprachen nicht die Verfahrenssprache ist, vorsehen, daß der 
einstweilige Schutz erst von dem Tag an eintritt, an dem eine 
Übersetzung der Patentansprüche nach Wahl des Anmelders in 
einer der Amtssprachen dieses Staats oder, soweit der betref­
fende Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache 
vorgeschrieben hat, in dieser Amtssprache

a) der Öffentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorgese­
henen Voraussetzungen zugänglich gemacht worden ist oder

b) demjenigen übermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem 
Vertragsstaat benutzt.

Bestimmte Fristen, innerhalb derer die o. g. Übersetzungen in 
den Vertragsstaaten einzureichen wären, sind nicht vorgesehen; 
der einstweilige Schutz tritt in den einzelnen Vertragsstaaten erst 
nach Erfüllung der Voraussetzungen nach Artikel 67 Absatz 3 
EPÜ ein.



III. A. Rechte aus der europäischen Patentanmeldung nach Veröffentlichung 
gemäß Artikel 93 EPÜ (Artikel 67 EPÜ)

1

Einstweiliger Schutz 
nach Art. 64 EPÜ 
(Art. 67(1) EPÜ)

2

Übersetzung 
der Patentansprüche 
nach Art. 67(3) EPÜ 

erforderlich?

3

des Entschädigungs­
anspruchs

4
Wann steht der in 

Spalte 3 genannte An­
spruch zu, wenn Über­
setzung nach Art. 67(3) 
EPÜ erforderlich ist?

Belgien nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. 3(3) Ges. v. 8.7.77 Art. 3(3) Ges. v. 8.7.77 Art. 3(3) Ges. v. 8.7.77 Art. 3(3) Ges. v. 8.7.77

Bundesrepublik
Deutschland

nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. II § 1(1) 
IntPatÜG

Art. II § 1(2) IntPatÜG Art. II § 1(1) IntPatÜG Art. II § 1(2) IntPatÜG

Frankreich ja, vorbehaltlich der 
Patenterteilung

ja Schadenersatz; evtl. Be­
schlagnahme der patent­
verletzenden Gegenstän­
de; das angerufene Ge­
richt setzt die Entschei­
dung über Verletzungsver­
fahren bis zur Patentertei­
lung aus

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. 3(1) Ges. Nr. 77-683 Art. 3(2) Ges. Nr. 77-683 Art. 3(1) Ges. Nr. 77-683 Art. 3(2) Ges. Nr. 77-683 
Art. 9 u. 11 VO Nr. 78-1011

Italien ja ja Schadenersatz; evtl. Fest­
stellung und Beschlagnah­
me der patentverletzenden 
Gegenstände und zu de­
ren Herstellung verwende­
ten Mittel

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit durch das Zentralpatent­
amt nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. 3 VOPr Nr. 32 
i.d.F.d. VOPr Nr. 338

Art. 3 VOPr Nr. 32 
i.d.F.d. VOPr Nr. 338

Art. 81 Kgl. VO Nr. 1127 Art. 3 VOPr Nr. 32 i.d.F.d. VOPr 
Nr. 338; VO v. 30.6.82

Liechtenstein siehe Schweiz

Luxemburg nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. 3(1) Ges. v. 27.5.77 Art. 4(1) Ges. v. 27.5.77 Art. 3(2) Ges. v. 27.5.77 Art. 4(1) Ges. v. 27.5.77

Niederlande nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

30 Tage nachdem der Anmelder 
einen Hinweis auf seine Rechte 
dem Benutzer zugestellt hat; 
dem Hinweis ist eine niederländ. 
Übersetzung oder ein Hinweis 
auf die Offenlegung der Überset­
zung durch das Amt beizufügen

Art. 43 B(1) PatG Art. 43 B(3) PatG Art. 43 B(1), (2) PatG Art. 43 B(3) PatG
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Vertragsstaat

1

Einstweiliger Schutz 
nach Art. 64 EPÜ 
(Art. 67(1) EPÜ)

2

Übersetzung 
der Patentansprüche 
nach Art. 67(3) EPÜ 

erforderlich?

3

Art
des Entschädigungs­

anspruchs

4
Wann steht der in 

Spalte 3 genannte An­
spruch zu, wenn Über­
setzung nach Art. 67(3) 
EPÜ erforderlich ist?

Österreich nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

§ 4(1) PatV-EG § 4(2) PatV-EG § 4(1) PatV-EG § 4(2) PatV-EG

Schweden nein ja eine den Umständen nach 
angemessene Entschädi­
gung

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich und ein Hin­
weis hierauf im Schwedischen 
Patentblatt veröffentlicht worden 
ist

§ 88(2) PatG § 88(1) PatG §§ 58, 87, 88(2) PatG § 88(2) PatG

Schweiz/Liech-
tenstein

nein ja Schadenersatz; Schaden­
ersatzklage kann erst nach 
Patenterteilung erhoben 
werden

Zeitpunkt, zu dem die Überset­
zung der Ansprüche der Öffent­
lichkeit nach Maßgabe von III.B. 
Spalte 7 zugänglich oder dem 
Benutzer übermittelt worden ist

Art. 111(1) PatG Art. 112 PatG Art. 111(2), 73(3) PatG Art. 112 PatG

Vereinigtes
Königreich

ja nein; die vorgesehenen 
gesetzlichen Bestim­
mungen sind bisher nicht

Schadenersatz; Gerichts­
verfahren können erst 
nach Patenterteilung an-

in Kraft getreten gestrengt werden

Art. 78(1), (2), (3d), 69(1) Art. 78(7), (8) PatG 
PatG

Art. 69 PatG 
(vgl. auch Art. 62 PatG 
bzgl. „gutgläubiger Ver­
letzer” )
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2

a) Besondere 
Gebühr 
vorgesehen?

b) Fälligkeit

3
Sprache(n), 

in der (denen) 
die Übersetzung 

eingereicht 
werden muß 

oder kann

4
Formblatt

vor­
geschrieben? Ausfertigungen

Belgien nein; es ist jedoch eine 
inländische Zustellan­
schrift anzugeben

nein Französisch,
Niederländisch,
Deutsch
(siehe jedoch Spalte 
10!)

nein 2

Art. 12 Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 3(3) Ges. v. 
8.7.77

Art. 4(1) Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Bundesrepublik
Deutschland

nein a) DM 100,-;
b) innerhalb eines Mo­

nats nach Eingang 
des Antrags auf Ver­
öffentlichung

Deutsch ja
EPA/DPA 110 
(siehe auch 
Spalte 10)

2

Art. II § 2(1) IntPatÜG; 
Nr. 113800 Gebühren­
verzeichnis PatGebG

Art. II § 1(2) IntPatÜG § 1 Veröffentl. 
VO

§ 2 Veröffentl. VO
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6
Werden Unterlagen 
angenommen, die 
den Formerforder­
nissen nach Regel 

35(3)-(14) EPÜ

7
Art und Weise, 
in der die Über­

setzung der Öffent­
lichkeit zugänglich 

gemacht wird

8
Berichtigung 

der Übersetzung 
zulässig?

9
Besondere Gebühr 

für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

10

Besonderheiten

ja

entsprechen?

Einsichtnahme im ja
Lesesaal; (Schreibfehler)
Kopien möglich

nein Hinsichtlich der Sprache der Überset­
zung sind die Bestimmungen des „Kgl. 
Erlasses vom 18.7.66 zur Koordinierung 
der Gesetze über die Verwendung der 
Sprachen in der Verwaltung“ zu beach­
ten. Es sind folgende Sprachen zu ver­
wenden:
-  „Französisch“ oder „Niederländisch“ 

für natürliche und juristische Personen 
mit Sitz oder Wohnsitz im Ausland

-  „Französisch“ , „Niederländisch“ , 
„Deutsch“ für natürliche Personen mit 
Wohnsitz in Belgien

-  Private Industrie-, Handels- und Fi­
nanzunternehmen (einschließlich na­
türlicher Personen belgischer oder an­
derer Nationalität, die sich als Gewer­
be- oder Handeltreibende oder auf 
dem Finanzsektor betätigen) mit Sitz 
oder Wohnsitz in Belgien müssen die 
Sprache der Sprachregion benutzen, 
in der ihr Geschäftssitz liegt.

Die Übersetzung muß neben dem Na­
men des Anmelders die Veröffentli­
chungsnummer der europäischen 
Patentanmeldung und eine Übersetzung 
der Bezeichnung der Erfindung enthalten

Art. 4(1) Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 3(3) Ges. v. 
8.7.77;
Art. 1 Kgl. Erl. v. 
18.4.80;

Art. 7 Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 4(2), (3) Kgl. Erl. v. 27.2.81

Art. 4 Kgl. Erl. v. 
27.2.81

ja Veröffentlichung ei- ja 
ner Druckschrift

Auf allen an das Patentamt gerichteten 
Sendungen ist mindestens im Kopf des 
jeweils ersten Blattes die Anmeldenum­
mer der europäischen Patentanmeldung 
unter Voranstellung der Abkürzung „EP“ 
anzubringen 
§ 3 Veröffentl. VO
Wird der Antrag auf Veröffentlichung der 
deutschen Übersetzung nicht auf dem 
vorgeschriebenen Formblatt (siehe Spal­
te 4) eingereicht, so bleibt dies ohne 
nachteilige Rechtsfolgen (Beanstandung, 
Verzögerung der Veröffentlichung), so­
fern die Übersetzung zusammen mit al­
len in § 1 der Veröffentlichungs VO ge­
nannten Angaben eingereicht worden ist

Art. II §2(1) IntPatÜG Art. II § 2(1) 
IntPatÜG; Nr. 113800 
Gebührenverzeichnis 
PatGebG

Wird die Gebühr gemäß Spalte 2 nicht 
rechtzeitig gezahlt, so gilt die Überset­
zung als nicht eingereicht 
Art. II § 2(1) IntPatÜG

DM 100,-
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Vertragsstaat
1

Bestellung eines 
Inlandsvertreters 

erforderlich?

2
a) Besondere 

Gebühr 
vorgesehen?

b) Fälligkeit

3
Sprache(n), 

in der (denen) 
die Übersetzung 

eingereicht 
werden muß 

oder kann

4
Formblatt

vor­
geschrieben?

5
Anzahl der 

einzureichenden 
Ausfertigungen

Frankreich nein; es wird jedoch 
empfohlen, eine inländi­
sche Zustellanschrift an­
zugeben

a) FF 100;
b) Tag der Einreichung 

der Übersetzung 
(siehe auch Spalte 
10)

Französisch nein 2

Der vor dem EPA zuge­
lassene, bevollmächtig­
te Vertreter braucht kei­
ne neue Vollmacht vor­
zulegen

Art. 11 VO Nr. 78-1011; 
VO Nr. 81-599;
Erl. v. 27.8.81

Art. 3(2) Ges. Nr. 
77-683

Mitteilung des INPI 
in PIBD 1979 I 59

Italien nein, es ist jedoch eine 
inländische Zustellan­
schrift anzugeben

ein Exemplar des Form­
blatts gern. Spalte 4 ist 
gebührenpflichtig (Lit 
3000: durch Stempel­
marke oder internationa­
le Postanweisung zahl­
bar; wird Eingangsbe­
stätigung gewünscht, ist 
ein 4. gebührenpflichti­
ges Formblatt (Lit 3000) 
einzureichen)

Italienisch ja (3fach) 1

Der vor dem EPA zuge­
lassene, bevollmächtig­
te Vertreter braucht kei­
ne neue Vollmacht vor­
zulegen ... _ . .

Rundschreiben Nr. 160 
v. 7.7.82

Art. 4 VO v. 30.6.82

Art. 3 VOPr Nr. 32 
i.d.F.d. VOPr Nr. 338

Rundschreiben 
Nr. 160 v. 7.7.82

Rundschreiben 
Nr. 160 v. 7.7.82

Liechtenstein siehe Schweiz

Luxemburg ja a) FLVFB 300
b) Tag der Einreichung 

der Übersetzung

Französisch,
Deutsch

nein 1

Art. 9bls PatG Art. 2(3) VO v. 9.5.78 Art. 4(1) Ges. v. 
27.5.77

Art. 4(1) Ges. v. 
27.5.77

Niederlande nein
Der vor dem EPA zuge­
lassene, bevollmächtig­
te Vertreter braucht kei­
ne neue Vollmacht vor­
zulegen

nein Niederländisch 

Art. 43 B(3) PatG

nein 2

Art. 29(1) PatV
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6
Werden Unterlagen 
angenommen, die 
den Formerforder­
nissen nach Regel 

35(3)—(14) EPÜ 
entsprechen?

7
Art und Weise, 
in der die Über­

setzung der Öffent­
lichkeit zugänglich 

gemacht wird

8
Berichtigung 

der Übersetzung 
zulässig?

9
Besondere Gebühr 

für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

10

Besonderheiten

ja Veröffentlichung ei­
nes Hinweises im 
Amtsblatt (BOPI); 
Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja FF 100 Der Übersetzung ist ein Antrag auf Veröf­
fentlichung und der Nachweis über die 
Zahlung der erforderlichen Gebühr beizu­
fügen (Art. 11 VO Nr. 78-1011; VO Nr. 
81-599)
Sie kann sowohl bei INPI in Paris als 
auch bei den Zweigstellen in Bordeaux, 
Lyon, Marseille und Straßburg einge­
reicht werden (PIBD 1981 I 15, 36) 
Wegen weiterer empfohlener Formvor­
schriften siehe Mitteilungen des INPI in 
PIBD 1979 I 8, I 59 und 1981 I 36

(siehe auch Spalte 
10)

Art. 9VO Nr. 78-1011 Art. 4(2) Ges. Nr. 
77-683

Art. 12u. 18 VO 
Nr. 78-1011; Erl. v. 
27.8.81

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja,
es ist das Formular 
gemäß Spalte 4 zu 
benutzen

wie Spalte 2 Die Übersetzungen sind bei den Provinz­
behörden für Industrie, Handel und 
Handwerk in den Provinzhauptstädten 
(Uffici provinciali dell’industria, del com- 
mercio e dell’artigianato dei capoluoghi 
di provincia) einzureichen oder können 
auf dem Postweg (eingeschriebener Brief 
mit Rückschein) beim Zentralpatentamt 
in Rom eingereicht werden (vgl. auch 
ABI. 11/82)

Art. 3 VOPr Nr. 32 i.V. mit Art. 2 VO v. 
30.6.82

Ist mit einer hinterlegten europäischen 
Patentanmeldung eine italienische Über­
setzung eingereicht worden, so gilt diese 
als Übersetzung nach Art. 3 der Verord­
nung Nr. 32 des Präsidenten

Art. 5(4) VOPr Nr. 32 Art. 1(5) VOPr Nr. 32

ja Eintragung in das Pa­
tentregister; 
Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja ja
FL7FB 300

Die Zahlung von Gebühren kann ohne 
Vermittlung eines Vertreters erfolgen. 
Der Übersetzung sind der Name und die 
Anschrift des Anmelders sowie die Num­
mer und das Datum der Veröffentlichung 
der europäischen Patentanmeldung bei­
zufügen

Art. 2(4) VO v. 9.5.78 Art. 4(2) Ges. v. 
27.5.77

Art. 2(5) VO v. 9.5.78 Art. 2(1) VO v. 9.5.78

es sind keine nationa­
len Bestimmungen 
über die äußere Form 
der Übersetzung vor­
gesehen

Einsichtnahme in der 
Abteilung „Aanmel- 
ding en Registers“ ; 
Hinweis in „De Indu- 
striéle Eigendom“

keine gesetzlichen 
Bestimmungen vor­
gesehen

Art. 43 B(5) PatG
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Bestellung eines 
Inlandsvertreters 

erforderlich?

a) Besondere 
Gebühr 
vorgesehen?

b) Fälligkeit

Sprache(n), 
in der (denen) 

die Übersetzung 
eingereicht 

werden muß 
oder kann

4
Formblatt

vor­
geschrieben?

5
Anzahl der 

einzureichenden 
Ausfertigungen

Österreich ja a) S 700 zuzüglich
S 350 für die sechste 
und jede weitere Sei­
te der Übersetzung 
(siehe auch Spalte 
10!)

b) die Übersetzung wird 
erst nach Entrichtung 
der Gebühr veröf­
fentlicht

Deutsch nein 1

§ 24 PatV-EG 
§ 21(3) PatG

§ 4(2) u. § 22 PatV-EG § 4(2) PatV-EG

Schweden nein a) skr 200
b) der Hinweis auf die 

Einreichung der 
Übersetzung wird 
erst nach Entrichtung 
der Gebühr veröf­
fentlicht

Schwedisch: 
die Übersetzung ist 
von demjenigen, der 
sie erstellt hat und 
dafür verantwortlich 
zeichnet, zu beglau­
bigen

nein 2

Der vor dem EPA zuge­
lassene, bevollmächtig­
te Vertreter braucht kei­
ne neue Vollmacht vor­
zulegen

§88(1) PatG i.d.F.d. 
Ges. v. 13.3.80 
§45 PatV i.d.F.d. VOv. 
10.4.80

§ 88(1) PatG 
§§ 39a, 41 PAV

§ 88(1) PatG

Schweiz/
Liechtenstein

Für die Einreichung: 
nein, wenn sie vor­
schriftsmäßig erfolgt

nein Deutsch,
Französisch oder 
Italienisch

nein 1

Der vor dem EPA zuge­
lassene, bevollmächtig­
te Vertreter braucht kei­
ne neue Vollmacht vor­
zulegen.
Für eine Berichtigung: ja

Art. 13 PatG Art. 112 PatG 
Art. 4(1) PatV

Art. 112 PatG
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Werden Unterlagen 
angenommen, die 
den Formerforder­
nissen nach Regel 

35(3)—(14) EPÜ 
entsprechen?

7
Art und Weise, 
in der die Über­

setzung der Öffent­
lichkeit zugänglich 

gemacht wird

8
Berichtigung 

der Übersetzung 
zulässig?

9
Besondere Gebühr 

für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

10

Besonderheiten

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich; 
Hinweis im Patent­
blatt

ja ja, wie Spalte 2 Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr 
ist durch Überreichung der urschriftlichen 
Einzahlungs- oder Überweisungsbelege 
nachzuweisen

§ 1 VO v. 10.3.82 § 3(1) PatV-EG § 6(2)-(4) PatV-EG §§ 6(2), 22 PatV-EG § 22(3) PatV-EG 
§ 168(3) PatG

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich; 
Hinweis in „Svensk 
Patenttidning“

ja skr 200 Mit der Übersetzung ist die Anmeldenum­
mer der europäischen Patentanmeldung 
sowie Name und Anschrift des Anmel­
ders anzugeben. Andernfalls gilt die 
Übersetzung als nicht eingereicht

§ 88(1) PatG 
§ 62(2) PatV

ja Bei Einreichung der Übersetzung ist die 
Veröffentlichungsnummer der europä­
ischen Patentanmeldung anzugeben

Art. 116(4) PatV Art. 114 PatG 
Art. 116(5) PatV

Art. 116(1) PatV

§91(2) PatG i.d.F.d. 
Ges. v. 13.3.80

§91(2) PatG i.d.F.d. 
Ges. v. 13.3.80 
§45 PatV i.d.F.d. VO 
v. 10.4.80

§ 61 PatV

neinEinsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja





IV. Einreichung von Übersetzungen der Patentschrift nach 
Artikel 65 des Europäischen Patentübereinkommens

Nach Artikel 65 Absatz 1 des Europäischen Patentübereinkommens 
kann jeder Vertragsstaat für den Fall, daß die Fassung, in der das 
Europäische Patentamt für diesen Staat ein europäisches Patent zu 
erteilen oder in geänderter Fassung aufrechtzuerhalten beabsichtigt, 
nicht in einer seiner Amtssprachen vorliegt, vorschreiben, daß der 
Anmelder oder Patentinhaber bei der Zentralbehörde für den gewerbli­
chen Rechtsschutz eine Übersetzung der Fassung nach seiner Wahl in 
einer der Amtssprachen dieses Staats, oder, soweit der betreffende 
Staat die Verwendung einer bestimmten Amtssprache vorgeschrieben 
hat, in dieser Amtssprache einzureichen hat.

Von den 11 Vertragsstaaten haben acht, nämlich Belgien, Frankreich, 
Italien, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Schweiz und Schweden, 
Vorschriften nach Artikel 65 Absätze 1 und 2 EPÜ erlassen.

In allen diesen Staaten ist in Übereinstimmung mit Artikel 65 Absatz 3 
EPÜ vorgesehen, daß bei Nichtbeachtung der entsprechenden nationa­
len Bestimmungen die Wirkungen des europäischen Patents als von 
Anfang an nicht eingetreten gelten. Unter welchen Voraussetzungen im 
einzelnen dieser Rechtsverlust eintritt, bestimmt sich nach dem nationa­
len Recht dieser Vertragsstaaten. Bei Versäumung der vorgeschriebe­
nen Frist zur Einreichung der Übersetzung (vgl. Spalte 2) besteht in den 
Vertragsstaaten Frankreich, Italien, Österreich, Schweden und Schweiz/ 
Liechtenstein die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand unter den Voraussetzungen des nationalen Rechts.

Die Vertragsstaaten Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Ver­
einigtes Königreich verlangen derzeit keine Übersetzung der europäi­
schen Patentschrift.

Mit Ausnahme Belgiens (vgl. Tabelle, Spalte „Besonderheiten“) hat 
keiner der Vertragsstaaten mit mehreren Amtssprachen für die Überset­
zung eine bestimmte Amtssprache vorgeschrieben.

Die nachstehende Tabelle enthält für jeden der obengenannten Staaten 
Angaben, die den Anmeldern die Einreichung der Übersetzung der 
Patentschrift bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz 
erleichtern sollen. Ferner enthält sie Informationen darüber, wie die 
eingereichten Übersetzungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Übersetzungen der Patentschrift gelten, soweit die sonstigen nationalen 
Erfordernisse erfüllt sind, in allen betroffenen Vertragsstaaten auch dann 
als ordnungsgemäß eingereicht, wenn die vorgeschriebene Angabe 
einer Zustellanschrift oder die Bestellung eines Inlandsvertreters erst 
nach dem Zeitpunkt der Einreichung (ggf. innerhalb einer von den 
nationalen Patentbehörden gesetzten Frist) erfolgt.

Enthält die europäische Patentanmeldung auf Grund des Vorbehalts 
Österreichs (vgl. Tabelle IX, Spalte 1) oder im Fall älterer nationaler 
Rechte (Artikel 54(3), Regel 87 EPÜ) für verschiedene Staaten geson­
derte Reihen von Patentansprüchen, so ist nur eine Übersetzung 
derjenigen Anspruchsreihe einzureichen, mit der das europäische 
Patent in dem betreffenden Staat wirksam werden soll.
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Vertragsstaat
Inlandsvertreters

erforderlich?
Einreichung 

der Übersetzung

3
a) Besondere 

Gebühr vor­
gesehen?

b) Fälligkeit

4
Sprache(n), in 
der(denen) die 

Übersetzung ein­
gereicht werden 
muß oder kann

5
Formblatt

vorge­
schrieben?

Anzahl der 

chenden 

gungen

Belgien nein; es ist jedoch 
eine inländische 
Zustellanschrift an­
zugeben

3 Monate nach Be­
kanntmachung des 
Hinweises auf die Pa­
tenterteilung bzw. die 
Entscheidung über 
den Einspruch im Eu­
ropäischen Patent­
blatt

nein Französisch, 
Niederländisch, 
Deutsch 
(vorbehaltlich 
Spalte 11!)

nein 2

Art. 12 Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 5(1) Ges. v. 
8.7.77 
(siehe auch 
Spalte 11)

Art. 5(1) Ges. v. 
8.7.77

Art. 6(3) 
Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Frankreich nein; es wird je­
doch empfohlen, 
eine inländische 
Zustellanschrift an­
zugeben

3 Monate nach Be­
kanntmachung des 
Hinweises auf die Pa­
tenterteilung bzw. die 
Entscheidung über 
den Einspruch im Eu­
ropäischen Patent­
blatt

a) FF 70
b) Tag der Einrei­

chung der Über­
setzung

Französisch nein
(siehe je­
doch
Spalte 11)

2

Der vor dem EPA 
zugelassene, be­
vollmächtigte Ver­
treter braucht keine

Art. 8
VO Nr. 78-1011 
(siehe auch 
Spalte 11)

Art. 18
VO Nr. 78-1011; 
Erl. v. 10.10.78

Art. 1 Ges. 
Nr. 77-683

Mitteilung 
des INPI in 
PIBD 1979 
I 185

wie
Spalte 5

neue Vollmacht 
vorzulegen
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7
Werden Unterla­
gen angenom­
men, die den 

Formerfordernis­
sen nach Regel 32 
u. 35(3)—(14) EPÜ 

entsprechen?

8
Art und Weise, in 
der die Überset­
zung der Öffent­
lichkeit zugäng­

lich gemacht wird

9
Berichtigung der 

Übersetzung 
zulässig?

10
Besondere 

Gebühr für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

Besonderheiten

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja
(Schreibfehler)

nein Hinsichtlich der Sprache der Übersetzung sind 
die Bestimmungen des „Königlichen Erlasses 
vom 18.7.66 zur Koordinierung der Gesetze 
über die Verwendung der Sprachen in der 
Verwaltung” zu beachten (siehe Tabelle III B 
Spalte 10).
Die Übersetzung muß von dem Patentinhaber 
oder seinem Vertreter unterschrieben sein

Art. 6(2) Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 5(3) Ges. v. 
8.7.77
Art. 5 Kgl. Erl. v. 
27.2.81
Art. 1 Kgl. Erl. v. 
10.11.56 i.d.F.d. 
Kgl. Erl. v. 18.4.80

Art. 7 Kgl. Erl. v. 
27.2.81

Art. 6 Kgl. Erl. v. 27.2.81

Wird die Übersetzung vor der Bekanntmachung 
des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die 
Entscheidung überden Einspruch im Europä­
ischen Patentblatt (siehe Spalte 2) eingereicht, 
muß das Datum und die Nummer des Patent­
blatts mit dieser Bekanntmachung angegeben 
werden.1’
Mit der Übersetzung sind Zeichnungen der eu­
ropäischen Patentschrift in Kopie einzureichen, 
selbst wenn diese keinen zu übersetzenden 
Text enthalten. Die Qualität der Kopie muß eine 
unmittelbare Vervielfältigung nach Regel 35(3) 
EPÜ ermöglichen.

ja Hinweis auf die Ein­
reichung der Über­
setzung im Patent­
blatt (BOPI); 
Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja; der Antragsteller 
muß die Nummer 
und das Datum des 
BOPI angeben, in 
dem der Hinweis auf 
die erste Einrei­
chung der Überset­
zung veröffentlicht 
worden ist

ja, wie Spalte 3a) Der Übersetzung ist der Nachweis über die 
Zahlung der erforderlichen Gebühr beizufügen; 
Art. 8 u. 11 VO Nr. 78-1011. Sie kann sowohl 
beim INPI in Paris als auch bei den Zweigstellen 
in Bordeaux, Lyon, Marseille und Straßburg 
eingereicht werden; PIBD 1981 I 15, 36.
INPI empfiehlt, der Übersetzung ein kostenlos 
erhältliches Standarddeckblatt mit den bibliogra­
phischen Daten des europ. Patents voranzu­
stellen.
Wegen weiterer empfohlener Formvorschriften 
siehe auch die Mitteilung des INPI in PIBD 1979 
I 185 und 1981 I 36.
Erfolgt die Einreichung der Übersetzung nicht 
rechtzeitig, so wird hierauf im Patentblatt (BOPI) 
hingewiesen

wie Spalte 5 Art. 9 VO 
Nr. 78-1011

Art. 4(2) Ges. Nr. 
77-683
PIBD 1981 I 36

Art. 12 und 18 VO 
Nr. 78-1011 
Erl. v. 27.8.81

Art. 10 VO Nr. 78-1011

Wird die Übersetzung vor der Bekanntmachung
des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die 
Entscheidung über den Einspruch im Europä­
ischen Patentblatt (siehe Spalte 2) eingereicht, 
muß das Datum dieser Bekanntmachung ange­
geben werden.

1 Wird der Hinweis auf die Patenterteilung bzw. die Entscheidung über den Einspruch verschoben oder aufgehoben, ist das Amt hiervon umgehend zu unterrichten; das neue Datum der Bekanntmachung und die 
Nummer des Europäischen Patentblatts sind baldmöglichst mitzuteilen.
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Vertragsstaat
1

Bestellung eines 
Inlandsvertreters 

erforderlich?

2
Frist zur 

Einreichung 
der Übersetzung

3
a) Besondere 

Gebühr vor­
gesehen?

b) Fälligkeit

4
Sprache(n), in 
der(denen) die 

Übersetzung ein­
gereicht werden 
muß oder kann

5
Formblatt

vorge-
schrieben?

6
Anzahl der 
einzurei­
chenden 
Ausferti­
gungen

Italien nein; es ist jedoch 
eine inländische 
Zustellanschrift an­
zugeben

3 Monate nach Zu­
stellung der Mitteilung 
des EPA gemäß Re­
gel 51 (4) bzw. Re­
gel 58(5) EPÜ

a) + b)
eine Ausfertigung des 
Formblatts gemäß 
Spalte 5 ist gebühren­
pflichtig (Lit 3000: 
durch Stempelmarke 
oder internationale 
Postanweisung zahl­
bar; wird Eingangsbe­
stätigung gewünscht, 
ist ein 4. gebühren­
pflichtiges Formblatt 
(Lit 3000) einzurei­
chen)

Italienisch; 
der Patentinhaber 
oder sein Vertreter 
müssen auf der 
letzten Seite der 
Übersetzung erklä­
ren, daß die Über­
setzung vollkom­
men mit dem Ori­
ginaltext über­
einstimmt

ja (3fach) 1

Der vor dem EPA 
zugelassene, be­
vollmächtigte Ver­
treter braucht keine 
neue Vollmacht 
vorzulegen

Art. 4(4) 
VOPr Nr. 32

Rundschreiben 
Nr. 160 v. 7.7.82

Art. 4 VO v. 30.6.82

Art. 4(4) 
VOPr Nr. 32

Rund­
schreiben 
Nr. 160 v. 
7.7.82

Rund­
schreiben 
Nr. 160 v. 
7.7.82

Liechtenstein siehe Schweiz

Niederlande nein; es ist jedoch 
eine inländische 
Zustellanschrift an­
zugeben (siehe 
auch Spalte 11) 
Der vor dem EPA 
zugelassene, be­
vollmächtigte Ver­
treter braucht keine 
neue Vollmacht 
vorzulegen

3 Monate nach Be­
kanntmachung des 
Hinweises auf die Pa­
tenterteilung bzw. die 
Entscheidung über 
den Einspruch im Eu­
ropäischen Patent­
blatt

a) hfl 55
b) innerhalb der Frist 

gemäß Spalte 2

Niederländisch; 
die Übersetzung 
muß von einem 
niederländischen 
Vertreter beglau­
bigt sein (siehe 
auch Spalte 11)

nein 2

Art. 29 0  PatG Art. 29 P(1) PatG 
Art. 31 C(1), (2) PatV 
(siehe auch

Art. 17(7), 31 C(3) 
PatV

Art. 29 P(1) PatG Art. 22, 23, 
31 C(4) 
PatV

Spalte 11)
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7
Werden Unterla­
gen angenom­
men, die den 

Formerfordernis­
sen nach Regel 32 
u. 35(3)—(14) EPÜ 

entsprechen?

8
Art und Weise, in 
der die Überset­
zung der Öffent­
lichkeit zugäng­

lich gemacht wird

9
Berichtigung der 

Übersetzung 
zulässig?

10
Besondere 

Gebühr für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

11

Besonderheiten

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja; es ist das Formu­
lar gemäß Spalte 5 
zu verwenden

Art. 5(4) VOPr 
Nr. 32

wie Spalte 3 Die Übersetzungen sind bei den Provinzbehör­
den für Industrie, Handel und Handwerk in den 
Provinzhauptstädten (Uffici provincián dell’indu- 
stria, del commercio e dell’artigianato dei capo- 
luoghi di provincia) einzureichen oder können 
auf dem Postweg (eingeschriebener Brief mit 
Rückschein) beim Zentralpatentamt in Rom ein­
gereicht werden (vgl. auch ABI. 11/82)

Art. 4 VOPr Nr. 32 i.V. mit Art. 2 VO v. 30.6.82

Der Übersetzung ist eine Kopie der Mitteilung 
gemäß Spalte 2 beizufügen 
Rundschreiben Nr. 160 v. 7.7.82
Ist mit einer europäischen Patentanmeldung 
eine italienische Übersetzung eingereicht wor­
den und ist das europäische Patent ohne Ände­
rungen erteilt worden, so ist keine weitere Über­
setzung der Patentschrift einzureichen

Art. 1(5) VOPr Nr. 32

Das IT-Patentamt empfiehlt, eine Übersetzung 
der Zusammenfassung, die in der europäischen 
Patentanmeldung erscheint, einzureichen

ja Hinweis auf die Ein­
reichung der Über­
setzung in „De In- 
dustriéle Eigen­
dom“ ; Einsichtnah­
me im Lesesaal; 
Kopien möglich

Art. 29 P(3) PatG

ja; die berichtigte 
Übersetzung muß 
von einem nieder­
ländischen Vertreter 
beglaubigt sein

ja, wie Spalte 3a)

Art. 29 P(7) PatG Art. 29 P(7) PatG 
Art. 17(7) PatV

Auf der Übersetzung ist die Nummer des euro­
päischen Patents anzugeben. Die in Spalte 4 
und 9 genannte Beglaubigung soll in Form einer 
von dem Vertreter unterschriebenen Erklärung 
erfolgen, daß die Übersetzung nach dessen 
bestem Wissen vollständig und korrekt ist. Das 
Patent erlischt, wenn der Anmelder nicht inner­
halb von drei Monaten seit dem Tag, an dem ein 
Hinweis auf die Erteilung des Patents in das 
öffentliche Register des NL-Patentamts einge­
tragen wurde, die vorgeschriebene Zustellan­
schrift angibt

Art. 29 O PatG 
Art. 31 C(4), (5) PatV

Wird die Übersetzung vor der Bekanntmachung 
des Hinweises auf die Patenterteilung bzw. die 
Entscheidung über den Einspruch im Europä­
ischen Patentblatt (siehe Spalte 2) eingereicht, 
muß das Datum dieser Bekanntmachung ange­
geben werden

Das NL-Patentamt übersendet dem Patentinha­
ber oder seinem Inlandsvertreter zu jedem euro­
päischen Patent (NL) eine Zusammenstellung 
wichtiger Daten. Der Patentinhaber erhält 
außerdem, soweit er keinen Vertreter bestellt 
hat, ein „Merkblatt für Inhaber europäischer 
Patente mit Geltungsbereich: NL”
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Bestellung eines 
Inlandsvertreters 

erforderlich?

Frist zur 
Einreichung 

der Übersetzung

a) Besondere 
Gebühr vor­
gesehen?

b) Fälligkeit

4
Sprache(n), in 
der(denen) die 

Übersetzung ein­
gereicht werden 
muß oder kann

5
Formblatt

vörge-
schrieben?

6
Anzahl der 
einzurei­
chenden 
Ausferti­
gungen

Österreich ja 6 Monate nach Zu­
stellung der Mitteilung 
des EPA gemäß Re­
gel 51(4) bzw. 58(5) 
EPÜ

a) S 700 zuzüglich
S 350 für die sech­
ste und jede weite­
re Seite der Über­
setzung sowie 
S 350 für das drit­
te und jedes weite­
re Blatt der dazu­
gehörenden 
Zeichnungen

b) innerhalb der Frist 
gemäß Spalte 2

Deutsch ja 1

§ 24 PatV-EG 
§ 21(3) PatG

§ 5(1), (2) PatV-EG §§ 5(1), 22 PatV-EG 
§ 166(3), (10) PatG

§ 5(1) PatV-EG

Schweden nein bis zur Veröffentli­
chung des Plinweises 
auf die Patentertei­
lung bzw. die Ent­
scheidung über den 
Einspruch im Euro­
päischen Patentblatt

a) skr 500 zuzüglich 
skr 85 für jede 
über 8 hinausge­
hende angefange­
ne Seite der Über­
setzung

b) innerhalb der Frist 
gemäß Spalte 2

Schwedisch; 
die Übersetzung ist 
von demjenigen, 
der sie erstellt hat 
und dafür verant­
wortlich zeichnet, 
zu beglaubigen

nein 2

§60(1) PatVi.d.F.d. 
VO v. 10.4.80

§82(1) PatG; §45
u. 64 PatVi.d.F.d. VO
v. 18.12.80

§ 82(1) PatG 
§ 39a, 41 PAV

§82(1)
PatG

Schweiz/Liech-
tenstein

Für die Einrei­
chung: nein, wenn 
sie vorschriftsmä­
ßig erfolgt; der vor 
dem EPA zugelas­
sene, bevollmäch­
tigte Vertreter 
braucht keine neue 
Vollmacht vorzu­
legen

bis zur Veröffentli­
chung des Hinweises 
auf die Patentertei­
lung bzw. die Ent­
scheidung über den 
Einspruch im Euro­
päischen Patentblatt

nein Deutsch, 
Französisch 
oder Italienisch 
(siehe auch 
Spalte 11)

nein 1

Für eine Berichti­
gung: ja

Art. 13 PatG Art. 113(2) PatG Art. 113(1) PatG 
Art. 4(1) PatV

Art. 113(1) 
PatG
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7
Werden Unterla­
gen angenom­
men, die den 

Formerfordernis­
sen nach Regel 32 
u. 35(3)—(14) EPÜ 

entsprechen?

8
Art und Weise, in 
der die Überset­
zung der Öffent­
lichkeit zugäng­

lich gemacht wird

9
Berichtigung der 

Übersetzung 
zulässig?

10
Besondere 

Gebühr für die 
Berichtigung 
vorgesehen?

11

Besonderheiten

ja Veröffentlichung der 
Übersetzung u. ggf. 
einer Berichtigung in 
Form einer Druck­
schrift; Hinweis auf 
die veröffentlichte 
Druckschrift und ggf. 
auf die Berichtigung 
im Patentblatt

ja ja, wie Spalte 3a) Die Zahlung der Veröffentlichungsgebühr ist 
durch Überreichung der urschriftlichen Einzah- 
lungs- oder Überweisungsbelege nachzuweisen

§ 22(3) PatV-EG 
§ 168(3) PatG

Mit der Übersetzung sind Zeichnungen der eu­
ropäischen Patentschrift in Kopie einzureichen, 
selbst wenn diese keinen zu übersetzenden 
Text enthalten.

§ 1 VO v. 10.3.82 §§5(1), 6(3), (4) 
PatV-EG

§ 6(2) PatV-EG § 6(2), 22 
PatV-EG 
§166(3), (10) 
PatG

ja Hinweis auf die Ein­
reichung der Über­
setzung im schwedi­
schen Patentblatt; 
Veröffentlichung ei­
ner Druckschrift 
(ggf. auch der be­
richtigten Überset­
zung)

ja ja, wie Spalte 3a) Der Übersetzung sind die Anmeldenummer der 
europäischen Patentanmeldung sowie Name 
und Anschrift des Anmelders beizufügen.
Hält das EPA das Patent in geändertem Umfang 
aufrecht, so sind der Übersetzung des geänder­
ten Textes die Nummer des europäischen Pa­
tents sowie Name und Anschrift des Patentinha­
bers beizufügen 
§ 60 (2) PatV

§ 82(2), (3) PatG § 91(1) PatG 
§ 63 PatV

§ 91(1) PatG 
§ 45 u. 64 PatV 
i.d.F.d. VO v. 
7.8.80

Mit der Übersetzung sind Zeichnungen der eu­
ropäischen Patentschrift in Kopie einzureichen, 
selbst wenn diese keinen zu übersetzenden 
Text enthalten

ja Einsichtnahme im 
Lesesaal;
Kopien möglich

ja nein Bei Einreichung der Übersetzung ist die Veröf­
fentlichungsnummer des europäischen Patents 
anzugeben.
Ist das europäische Patent im Einspruchsver­
fahren in geändertem Umfang aufrechterhalten 
worden, so kann die neue Übersetzung ganz 
oder teilweise durch eine Erklärung ersetzt wer­
den, in welchem Umfang die frühere Überset­
zung auch für die geänderte Patentschrift gilt

Art. 116(4) PatV Art. 114 PatG Art. 116(1), (2) PatV
Art. 116(5) PatV





V. Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung 
oder eines europäischen Patents (Artikel 70 EPÜ)

Im Verfahren vor dem EPA sowie in jedem Vertragsstaat stellt der 
Wortlauf einer europäischen Patentanmeldung oder eines euro­
päischen Patents in der Verfahrenssprache die verbindliche 
Fassung dar.

Jeder Vertragsstaat kann vorsehen, daß in seinem Staat eine im 
Übereinkommen vorgeschriebene Übersetzung in einer seiner 
Amtssprachen für den Fall maßgebend ist, daß der Schutzbe­
reich der europäischen Patentanmeldung oder des europäischen 
Patents (Artikel 69 EPÜ) in der Sprache der Übersetzung enger 
ist als der Schutzbereich in der Verfahrenssprache; dies gilt nicht 
für Nichtigkeitsverfahren.

Jeder Vertragsstaat, der eine solche Vorschrift erläßt, a) muß 
dem Anmelder oder Patentinhaber gestatten, eine berichtigte 
Übersetzung der europäischen Patentanmeldung oder des euro­
päischen Patents einzureichen, b) kann vorsehen, daß derjenige, 
der in diesem Staat in gutem Glauben eine Erfindung in Benut­
zung genommen oder wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen 
zur Benutzung einer Erfindung getroffen hat, deren Benutzung 
keine Verletzung der Anmeldung oder des Patents in der Fas­
sung der ursprünglichen Übersetzung darstellen würde, nach 
Eintritt der rechtlichen Wirkung der berichtigten Übersetzung die 
Benutzung in seinem Betrieb oder für die Bedürfnisse seines 
Betriebs unentgeltlich fortsetzen darf. (Artikel 70 Absatz 4(b))

Die nachstehende Tabelle enthält Informationen darüber, welche 
Fassung einer europäischen Patentanmeldung oder eines euro­
päischen Patents im Fall der Einreichung von Übersetzungen 
nach Artikel 67 Absatz 3 EPÜ und 65 Absatz 1 EPÜ als 
verbindliche Fassung maßgebend ist und ob ein Staat Bestim­
mungen über den in Artikel 70 Absatz 4b vorgesehenen Fall der 
gutgläubigen Zwischenbenutzung erlassen hat.
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Vertragsstaat

1

Verbindliche Fassung einer europäischen Patentanmeldung 
oder eines europäischen Patents

Wurden Vorschriften 
nach Art. 70 (4b) erlassen?

Belgien Keine Vorschriften nach Artikel 70(3) EPÜ. Der Wortlaut in der Verfah­
renssprache ist maßgebend.

Bundesrepublik 
Deutschland 1

Keine Vorschriften nach Artikel 70(3) EPÜ. Der Wortlaut in der Verfah­
renssprache ist maßgebend.

Frankreich Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
Art. 4(1) Ges. Nr. 77-683

ja
Art. 4(3) Ges. Nr. 77-683

Italien Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
Art. 5(2) VOPr Nr. 32

ja
Art. 5(5) VOPr Nr. 32

Liechtenstein siehe Schweiz

Luxembourg 1 Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
Art. 6(1) Ges. v. 27.5.77

ja
Art. 6(2) Ges. v. 27.5.77

Niederlande Keine Vorschriften nach Artikel 70(3) EPÜ. Der Wortlaut in der Verfah­
renssprache ist maßgebend.

Österreich Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
§ 6(1) PatV-EG

ja
§ 6(6) PatV-EG

Schweden Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
§ 90 PatG

ja
§ 91(3) PatG

Schweiz/Liechtenstein Übersetzung falls Schutzbereich enger als in der Verfahrenssprache 
Art. 116(1) PatG

ja
Art. 116(2), (3) PatG

Vereinigtes Königreich 2 Keine Vorschriften nach Artikel 70(3) EPÜ. Der Wortlaut in der Verfah­
renssprache ist maßgebend.

1 Vertragsstaat verlangt nur eine Übersetzung der Patentansprüche gemäß Artikel 67 Absatz 3 EPU
2 Vertragsstaat verlangt derzeit weder eine Übersetzung der Patentansprüche gemäß Artikel 67 Absatz 3 EPÜ noch eine Übersetzung der Patentschrift gemäß Artikel 65 Absatz 1 EPÜ



VI. Zahlung von Jahresgebühren für europäische Patente

Nach Artikel 141 EPÜ können „nationale“ Jahresgebühren für 
das europäische Patent für die Jahre erhoben werden, die an das 
Jahr anschließen, in dem der Hinweis auf die Erteilung des 
europäischen Patents im „Europäischen Patentblatt“ bekanntge­
macht wird. Nähere Hinweise zur Berechnung der Patentjahre, 
für die „nationalen“ Jahresgebühren zu zahlen sind, sind im 
Amtsblatt Nr. 4/1980, Seite 100 veröffentlicht worden.

Die nachstehende Tabelle enthält die wichtigsten nationalen 
Rechtsvorschriften und Erfordernisse, die für die Zahlung der 
„nationalen Jahresgebühren“ für europäische Patente zu beach­
ten sind. Nationale Bestimmungen über die Ermäßigung von 
Jahresgebühren im Zusammenhang mit Lizenzrechten und even­
tuelle Vorschriften über Stundungsmöglichkeiten und Zahlungs­
aufschub sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Unabhängig von den Angaben in Spalte 3 der nachstehenden 
Tabelle ist für alle Vertragsstaaten die in Artikel 141(2) vorgese­
hene Mindestfrist maßgebend, d. h. „nationale“ Jahresgebühren 
für das europäische Patent, die innerhalb von zwei Monaten nach 
der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des 
europäischen Patents fällig werden, gelten als wirksam entrichtet, 
wenn sie innerhalb dieser Frist gezahlt werden. Eine nach 
nationalem Recht vorgesehene Zuschlagsgebühr wird nicht er­
hoben.

Es wird besonders darauf hingewiesen, daß die in den Spalten 1 
und 3 angegebenen Gebührenbeträge in verschiedenen Ver­
tragsstaaten häufigen Änderungen unterliegen. Das EPA kann 
daher keine Gewähr für die Gültigkeit dieser Beträge überneh­
men. Es ist jedoch wie schon bisher bemüht, über derartige 
Änderungen möglichst aktuell in seinem Amtsblatt zu berichten.
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a) Vertragsstaat
b) Rechtsgrundlage für die 

Erhebung von Jahres­
gebühren

1
Höhe der Gebühren

2
a) Fälligkeitstag 

(im jeweiligen 
Patentjahr)

b) Zahlungsfrist
(ohne Zuschlagsgebühr)

3
Nachfrist zur Zahlung
der Gebühren
(mit Zuschlagsgebühr)
a) Zeitraum
b) Zuschlagsgebühr

a) Belgien FB a) der dem Anmeldetag entspre- a) Beginn des 2. bis Ende des 6.
b) Art. 5 § 3 Ges. v. 8.7.77 3.- 4. Jahr 500 pro Jahr chende Tag Monats ab Fälligkeitstag

Art. 9 Kgl. Erl. v. 27.2.81 5.- 8. Jahr 1000 pro Jahr
9.-12. Jahr 2000 pro Jahr Art. 9 Kgl. Erl. v. 27.2.81 Art. 22 PatG

13.-16. Jahr 3000 pro Jahr
17.-20. Jahr 4000 pro Jahr b) 1 Monat b) 500 F

Art. 1 Ges. v. 26.6.78 Art. 3 und 22 PatG Art. 2 Ges. v. 26.6.78

a) Bundesrepublik Jahr DM Jahr DM a) letzter Tag des Monats, in a) 4 Monate nach Ablauf des
Deutschland1* 3. 100 12. 1050 den der dem Anmeldetag ent- Monats, in dem eine Nach-

b) Art. II § 7 4. 100 13. 1300 sprechende Tag fällt rieht des Patentamts zuge-
IntPatÜG 5. 150 14. 1550 b) 2 Monate stellt worden ist

6. 225 15. 1800 b) 10%
7. 300 16. 2100
8. 400 17. 2400
9. 500 18. 2700

10. 600 19. 3000
11. 800 20. 3300

PatGebG v. 18.8.76 § 17(1) u. (3) PatG § 17(3) PatG
PatGebG v. 18.8.76

a) Frankreich Jahr FF Jahr FF a) Die Zahlung muß vor Ablauf a) innerhalb von 6 Monaten ab
b) Art. 16 VO Nr. 78-1011 3. 110 12. 870 des Monats, in den der dem Fälligkeitstag

v. 10.10.78 4. 120 13. 1010 Anmeldetag entsprechende
Art. 41 PatG 5. 145 14. 1135 Tag fällt, erfolgt sein b) 2.-10. Jahr 100 FF
Art. 94 VO Nr. 79-822 6. 190 15. 1265 b) Bei nicht ausreichender Zah- 11.-20. Jahr 300 FF
v. 19.9.79 7. 260 16. 1520 lung ist keine Zuschlagsge-
VO Nr. 81-599 8. 355 17. 1660 bühr erforderlich, wenn der
v. 15.5.81 9. 470 18. 1825 fehlende Betrag innerhalb der

10. 575 19. 2025 Frist zur Zahlung der Zu-
11. 740 20. 2290 schlagsgebühr entrichtet wird

Erl. v. 27.8.81 Art. 94 VO 79-822 Art. 41 PatG; Erl. v. 27.8.81
VO Nr. 81-599 Art. 70 VO Nr. 79-822

a) Italien Jahr Lit Jahr Lit a) + b) a) innerhalb von 6 Monaten ab
b) Art. 14 VOPr Nr 

V. 8.1.79
Art. 47 Kgl. VO Nr

32

1127

3.
4.
5.
6 .

7.
8 . 

9.
10.
11 .

26000
34000
41000
62000
81000

122000
160000
200000
279000

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20 .

358000
436000
515000
596000
596000
596000
596000
596000
596000

Titel VIII VOPr Nr. 641

Die Zahlung muß vor Ablauf des 
Monats, in den der dem Anmel­
detag entsprechende Tag fällt, 
erfolgt sein. Gebühren, die inner­
halb von 4 Monaten nach Patent­
erteilung fällig werden, können 
ohne Zuschlag innerhalb dieser 
4 Monate gezahlt werden

Art. 47 Kgl. VO Nr. 1127;
Titel VIII VOPr Nr. 641

b)
Fälligkeitstag 
41000 Lit

Art. 47 Kgl. VO Nr. 1127; 
Titel VIII VOPr Nr. 641

Liechtenstein siehe Schweiz

Das Deutsche Patentamt vergibt für europäische Patente eine nationale Patentnummer, die bei allen Zahlungen und Mitteilungen an dieses Amt anzugeben ist.
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4 5 6 7
Zustellung einer Zahlungs- Wiedereinsetzung Bestellung eines Inlands- Information über
aufforderung bei Nicht- a) vorgesehen Vertreters für das Erlöschen des Patents
Zahlung b) Frist zur Stellung a) Zahlung der Gebühren bei Nichtzahlung
a) vorgesehen des Antrags b) Zustellung einer Zah- der Jahresgebühren
b) Zeitpunkt der Absendung lungsaufforderung 

c) Wiedereinsetzungs-
verfahren

a) nein a) ja a) nein -  Bestätigung der Nichtzahlung
auf Antrag

b) ./. b) Beginn des 7. bis Ende des 8. b) ./. -  Veröffentlichung in „Recueil
Monats ab Fälligkeitstag

c) nein, aber Angabe einer inlän-
des brevets"

dischen Zustellanschrift
Art. 22 PatG Art. 22 PatG

a) ja a) ja a) nein -  Mitteilung an Anmelder gemäß

b) gesetzlich nicht festgelegt b) 2 Monate nach Wegfall des b) nein § 17(3) PatG

Hindernisses; spätestens 1 
Jahr nach Ablauf der ver- c) ja -  Eintragung in die Patentrolle

säumten Frist -  Veröffentlichung im Patentblatt

§ 17(3) PatG § 123 PatG § 25 PatG § 30(1) PatG

a) + b) ja, wenn die Zahlung a) ja a) nein -  Feststellung durch Beschluß
nicht bis zum Fälligkeitstag er- des Direktors des INPI (Zustel-
folgt ist b) 3 Monate nach Mitteilung des b) nein, es wird jedoch empfoh- lung an Patentinhaber)

Beschlusses des Direktors len, eine inländische Zustell- -  Veröffentlichung des Be­
schlusses im Bulletin Officieldes INPI gern. Art. 48(1) PatG anschrift anzugeben

c) nein, wird jedoch Beschwerde -  Eintragung im Patentregister
vor dem Cour d'appel de Pa­
ris eingelegt, muß der Patent­
inhaber, wenn er an der 
mündlichen Verhandlung 
nicht teilnimmt, einen Vertre­
ter bestellen

Art. 71 VO Nr. 79-822 Art. 48 u. 68(2) PatG Art. 48 PatG
Art. 73 VO Nr. 79-822

a) nein a) ja a) + c) nein, aber Angabe einer -  Mitteilung an interessierte
inländischen Zustellanschrift Partei

b) ./. b) 2 Monate nach Wegfall des 
Hindernisses; spätestens b) ./.

-  Eintragung im Patentregister

1 Jahr nach Ablauf der ver­
säumten Frist gern. Spalte 2

-  Veröffentlichung im Bulletin

Art. 36 VOPr Nr. 338 Art. 13 VOPr Nr. 32 
Art. 93 Kgl. VO Nr. 1127

Art. 56 Kgl. VO Nr. 1127
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a) Vertragsstaat
b) Rechtsgrundlage für die 

Erhebung von Jahres­
gebühren

a) Luxemburg
b) Art. 10 Ges. v. 27.5.77

a) Niederlande
b) Art. 35 u. 49 PatG

a) Österreich
b) § 8 PatV-EG

1 2 3
Höhe der Gebühren a) Fälligkeitstag Nachfrist zur Zahlung

(im jeweiligen der Gebühren
Patentjahr) (mit Zuschlagsgebühr)

b) Zahlungsfrist a) Zeitraum
(ohne Zuschlagsgebühr) b) Zuschlagsgebühr

Jahr FL/FB Jahr FL/FB a) der dem Anmeldetag entspre- a) innerhalb von 6 Monaten ab
3. 1000 12. 1500 chende Tag Fälligkeitstag1’
4. 1100 13. 1500 b) die Zahlung muß spätestens b) 100 FLVFB
5. 1200 14. 1500 am Jahrestag der Anmeldung
6. 1300 15. 1500 erfolgen
7. 1400 16. 1500
8. 1500 17. 1500
9. 1500 18. 1500

10. 1500 19. 1500
11. 1500 20. 1500

Art. 8 PatG; VO Art. 10 Ges. v. 27.5.77 Art. 10 Ges. v. 27.5.77
v. 16.12.80 i.d.F. v. 24.12.82 Art. 3 VO v. 16.12.80

Jahr hfl Jahr hfl a) + b) a) innerhalb von 6 Monaten
1. 480 10. 1225 Die Zahlung muß vor Ablauf des 

Monats erfolgt sein, in den der 
dem Anmeldetag entsprechende 
Tag fällt oder in dem die Frist 
nach Art. 141(2) EPÜ endet

nach Ablauf des Monats, in
2.
3.
4.
5.
6.

555
630
700
775
875

11.
12.
13.
14.
15.

1300
1400
1600
1700
1775

den der dem Anmeldetag ent­
sprechende Tag fällt 

b) 10 hfl bei Zahlung innerhalb 
eines Monats nach Fälligkeit; 
danach hfl 50

7. 975 16. 1850 Art. 35(2) PatG
8. 1075 17. 1950
9. 1150 18. 2025 Die Höhe der nach Patentertei­

lung zu zahlenden Gebühren be­
rechnet sich beginnend mit der 
Gebühr für das erste Patentjahr, 
d.h. mit hfl 480

Art. 17(8) PatV . Art. 49(1) PatG
Art. 17(10) PatV

Jahr S Jahr S a) letzter Tag des Monats, in a) für die erste zu entrichtende
3. 700 12. 3000 den der dem Anmeldetag ent- Jahresgebühr: Beginn des 4.
4. 700 13. 4000 sprechende Tag fällt bis Ende des 12. Monats
5. 800 14. 5000 b) für die erste zu entrichtende nach Fälligkeit; für die weite-
6. 900 15. 6000 Gebühr: 3 Monate nach Fäl- ren Jahresgebühren: 6 Mona-
7. 1000 16. 8500 ligkeit; die weiteren Gebühren te nach Fälligkeit
8. 1200 17. 11000 sind bis zum Fälligkeitstag zu b) 20%
9. 1500 18. 13500 entrichten

10. 2000 19. 17500
11. 2500 20. 22000

§ 166(3) PatG 
§ 8(2) PatV-EG

§ 8 Abs. 3 -5  PatV-EG § 8 Abs. 4 u. 5 PatV-EG

1 Für die Frist zur Zahlung der Zuschlagsgebühr sind nicht die nur für nationale Patente geltenden Bestimmungen des Artikels 15 (3) PatG anzuwenden
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4 5 6 7
Zustellung einer Zahlungs- Wiedereinsetzung Bestellung eines Inlands- Information über
aufforderung bei Nicht- a) vorgesehen Vertreters für das Erlöschen des Patents
Zahlung b) Frist zur Stellung a) Zahlung der Gebühren bei Nichtzahlung
a) vorgesehen des Antrags b) Zusteifung einer Zah- der Jahresgebühren
b) Zeitpunkt der Absendung lungsaufforderung 

c) Wiedereinsetzungs-
verfahren

a) nein a) + b) ja, unter bestimmten a) nein -  es werden nur die gezahlten
Voraussetzungen durch den zu- Jahresgebühren im Patentre-

b) ./. ständigen Minister b) ./. gister eingetragen

c) ja

Art. 15 PatG

a) ja; Zahlungsaufforderun- a) nein a) + b) nein, aber Angabe einer -  Eintragung im Patentregister
gen werden jedoch nicht 
ins Ausland versandt b) ./.

inländischen Zustellanschrift 
(siehe auch Tabelle IV, Spalte 
11)

-  Veröffentlichung im Patentblatt

b) innerhalb von 14 Tagen
nach Fälligkeit c) ./.

(siehe auch Tabelle IV, 
Spalte 11)

Art. 49(2) u.
Art. 22 D(3) PatG

Art. 29 0  PatG Art. 49(1) PatG

a) ja, aber unverbindlich a) ja a) nein -  Eintragung im Patentregister

b) -  ca. 1 Monat nach Fällig- b) 2 Monate nach Wegfall des b) nein -  Veröffentlichung im Patentblatt

keit bei nicht erfolgter Hindernisses, spätestens 12
oder zu niedriger Einzah- Monate nach Ablauf der ver- c) ja
lung; Zahlungsaufforde­
rungen werden jedoch 
nicht ins Ausland ver­
sandt

säumten Frist

-  zu Beginn des 5. Monats
nach Fälligkeit bei zu 
niedriger Einzahlung; 
Zahlungsaufforderungen 
werden jedoch ab 1.1.83 
nicht mehr ins Ausland 
versandt (Österreichi­
sches Patentblatt 1982, 
28)

§ 24 PatV-EG § 8(6) u. § 46, § 79,
§ 129 ff PatG § 24 PatV-EG 

§ 21(3) PatG
§ 80 PatG
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a) Vertragsstaat
b) Rechtsgrundlage für die 

Erhebung von Jahres­
gebühren

1
Höhe der Gebühren

2
a) Fälligkeitstag 

(im jeweiligen 
Patentjahr)

b) Zahlungsfrist
(ohne Zuschlagsgebühr)

3
Nachfrist zur Zahlung
der Gebühren
(mit Zuschlagsgebühr)
a) Zeitraum
b) Zuschlagsgebühr

a) Schweden Jahr skr Jahr skr a) der Tag, der dem Anmeldetag a) 6 Monate nach dem Fällig-
b) § 86 PatG 3. 300 12. 1200 folgt keitstag

4. 300 13. 1500 b) ./. b) 20%
5. 400 14. 1500
6. 400 15. 1900 zu a) ab 1. Oktober 1983: letzter
7. 700 16. 1900 Tag des Monats in den der
8. 700 17. 2300 dem Anmeldetag entspre-
9. 900 18. 2300 chende Tag fällt; § 41 PatG

10. 900 19. 2700
11. 1200 20. 2700

§ 46 PatV § 42 u. § 41 PatG, § 46 PatV
§ 86 PatG

a) Schweiz/ Jahr sfr Jahr sfr a) letzter Tag des Monats, in a) 3 Monate nach Ablauf der
Liechtenstein 3. 50 12. 270 den der dem Anmeldetag ent- Frist gern. Sp. 2b)

b) Art. 119 PatG 4. 60 13. 310 sprechende Tag fällt b) 100 sfr
5. 70 14. 350 b) 3 Monate nach dem Fällig-
6. 90 15. 400 keitstag
7. 110 16. 450
8. 130 17. 500
9. 160 18. 550

10. 190 19. 600
11. 230 20. 700

GO (Anhang) Art. 42 PatG Art. 42 PatG; GO (Anhang)

a) Vereinigtes Jahr £ Jahr £
Königreich 5. 66 13. 140

b) Art. 77 PatG 1977 6. 72 14. 154
Art. 25 PatG 1977 7. 78 15. 170

8. 86 16. 186
9. 94 17. 200

10. 104 18. 214
11. 116 19. 234
12. 128 20. 256

a) + b)

Die Zahlung muß innerhalb von 3 
Monaten vor Ablauf des vorher­
gehenden Patentjahres erfolgen 
(Formblatt 12/77)

Art. 25 PatG 1977 
Regel 39(2) PatV

a) innerhalb von 6 Monaten ab 
Fälligkeitstag

b) 14 £ pro Monat 
(Formblatt 13/77)

Art. 25(4) PatG
Regel 39(6) PatV und Anhang I
PatV 1983

Regel 39(2) PatV und Anhang I 
PatV 1983
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4 5 6 7
Zustellung einer Zahlungs- Wiedereinsetzung Bestellung eines Inlands- Information über
aufforderung bei Nicht- a) vorgesehen Vertreters für das Erlöschen des Patents
Zahlung b) Frist zur Stellung a) Zahlung der Gebühren bei Nichtzahlung
a) vorgesehen des Antrags b) Zustellung einer Zah- der Jahresgebühren
b) Zeitpunkt der Absendung lungsaufforderung 

c) Wiederei nsetzungs-
verfahren

a) ja, aber unverbindlich; Zah- a) ja a) nein -  Veröffentlichung im Patentblatt
lungsaufforderungen wer­
den jedoch nicht ins Aus- b) 2 Monate nach Wegfall des b) ./. -  Eintragung im Patentregister

land versandt Hindernisses, spätestens in­
nerhalb von 6 Monaten nach c) ja

b) ca. 1 Monat nach Fälligkeit Ablauf der Nachfrist gern. 
Spalte 3

§ 72 PatG § 42 PatV

a) ja; Zahlungsaufforderun- a) ja a) nein -  Mitteilung an Patentinhaber
gen werden jedoch nicht 
ins Ausland versandt b) 2 Monate nach Wegfall des b) nein, aber Angabe einer in- -  Eintragung im Patentregister

Hindernisses; spätestens ländischen Zustellanschrift -  Veröffentlichung im Patentblatt
b) ca. 10 Wochen vor Ablauf 1 Jahr nach Ablauf der ver-

der Nachfrist; die Aufforde­
rung wird nicht ins Ausland 
versandt

säumten Frist c) ja

Art. 18 PatV Art. 47 PatG Art. 13 PatG Art. 15 PatG
Art. 18, 94, 117 PatV

a) ja; Zahlungsaufforderun- a)( ja a) nein -  Mitteilung an Anmelder (notice
gen werden jedoch nicht of expiry)
ins Ausland versandt b) innerhalb eines Jahres seit 

dem Tag an dem das Patent
b) + c) nein, aber Angabe einer 
inländischen Zustellanschrift -- Eintragung im Patentregister

b) innerhalb von 6 Wochen unwirksam geworden ist -  Veröffentlichung im „Official
nach Fälligkeit Journal (Patents)“

(vgl. ABI. 1982, S. 232)

Art. 25(5) PatG Art. 28 PatG Regel 30 PatV Regel 42 PatV
Regel 39(4) PatV Regel 41 PatV Art. 32(2) PatG 

Regel 48 PatV 
Art. 123(6) PatG





VII. Umwandlung europäischer Patentanmeldungen oder Patente 
in nationale Patentanmeldungen oder Patente

1. Umwandlungsfälle
Gemäß Artikel 135(1) EPÜ kann die Zentralbehörde für den 
gewerblichen Rechtsschutz eines benannten Vertragsstaats das 
Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents auf Antrag des 
Anmelders oder Inhabers eines europäischen Patents in folgen­
den Fällen einleiten:

a) wenn die Anmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 (verspätete 
Übermittlung der europäischen Anmeldung durch die nationa­
len Behörden) oder Artikel 162 Absatz 4 (Behandlung der 
europäischen Patentanmeldung ist infolge der Beschränkung 
des Verfahrens auf bestimmten Gebieten der Technik nicht 
möglich) als zurückgenommen gilt1

b) in sonstigen vom nationalen Recht vorgesehenen Fällen, in 
denen nach dem EPÜ die europäische Patentanmeldung 
zurückgewiesen oder zurückgenommen worden ist oder als 
zurückgenommen gilt oder das europäische Patent widerrufen 
worden ist.

2. Frist zur Einreichung des Umwand­
lungsantrags

Der Umwandlungsantrag muß innerhalb von drei Monaten nach 
dem Tag eingereicht werden an dem

a) die europäische Patentanmeldung zurückgenommen worden 
ist oder

b) die Mitteilung, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, 
zugestellt worden ist, oder

c) die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung 
oder über den Widerruf des europäischen Patents zugestellt 
worden ist.

Wird der Antrag nicht rechtzeitig eingereicht, so erlischt die 
Wirkung des europäischen Patents als vorschriftsmäßige natio­
nale Hinterlegung (Artikel 135 Absatz 2 EPÜ).

3. Einreichung des Umwandlungsantrags
a) Der Umwandlungsantrag ist, mit Ausnahme des Falls, daß die 

europäische Patentanmeldung gemäß Artikel 77 Absatz 5 als 
zurückgenommen gilt, beim EPA zu stellen. Er gilt erst als 
gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr in Höhe von DM 60,- 
(bzw.der entsprechende Gegenwert gemäß Artikel 6 Absatz 4 
Gebührenordnung) an das EPA entrichtet worden ist (Artikel 
136 Absatz 1 EPÜ).

1 Artikel 162 Absatz 4 ist für Anmeldungen, die ab 1. Dezember 1979 eingereicht wurden, nicht mehr 
relevant (ABI. 10/1979, S. 443). Dieser Umwandlungsfall ist deshalb in der Tabelle nicht berücksich­
tigt.

b) Ist dem Anmelder die Mitteilung zugestellt worden, daß die 
europäische Patentanmeldung nach Artikel 77 Absatz 5 als 
zurückgenommen gilt, so ist der Umwandlungsantrag bei der 
Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu stellen, 
bei der die Anmeldung eingereicht worden ist (Artikel 136 
Absatz 2 EPÜ).

4. Übermittlung des Antrags
a) Das EPA übermittelt die bei ihm einzureichenden Umwand­

lungsanträge (vgl. 3a) den Zentralbehörden für den gewerbli­
chen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaa­
ten und fügt eine Kopie der Akten der europäischen Patentan­
meldung oder des europäischen Patents bei (Artikel 136 
Absatz 1 EPÜ).

b) Ist der Umwandlungsantrag bei einer nationalen Patentbe­
hörde zu stellen (vgl. 3b), so leitet diese, vorbehaltlich der 
Vorschriften über nationale Sicherheit den Antrag mit einer 
Kopie der europäischen Patentanmeldung unmittelbar an die 
Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der vom 
Anmelder im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter. 
Wird der Umwandlungsantrag nicht innerhalb von zwanzig 
Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritätstag weitergeleitet, 
so erlischt die in Artikel 66 EPÜ vorgeschriebene Wirkung, 
d. h. die europäische Patentanmeldung hat in den benannten 
Vertragsstaaten nicht die Wirkung einer vorschriftsmäßigen 
nationalen Hinterlegung (Artikel 136 Absatz 2 EPÜ).

5. Erläuterungen zur Tabelle
Die nachstehende Tabelle enthält für alle Vertragsstaaten des 
EPÜ Informationen über die nach nationalem Recht vorgesehe­
nen Umwandlungsfälle sowie Wissenswertes über die bei den 
zuständigen nationalen Behörden vorzunehmenden Umwand­
lungsformalitäten, die hierfür geltenden Fristen und Vorschriften 
über die Vertretung oder Angabe von Zustellanschriften, wenn 
der Anmelder oder sein Vertreter vor dem EPA in den betreffen­
den Vertragsstaaten weder Sitz noch Wohnsitz hat.

Für alle nach Artikel 136 EPÜ übermittelten europäischen Patent­
anmeldungen findet die Vorschrift nach Artikel 137 Absatz 1 
Anwendung, wonach diese Anmeldungen nicht solchen Former­
fordernissen des nationalen Rechts unterworfen werden dürfen, 
die von denen abweichen, die im EPÜ vorgesehen sind oder über 
sie hinausgehen.

Unter der in der Tabelle genannten Übersetzung ist eine Überset­
zung der europäischen Patentanmeldung in der ursprünglichen 
Fassung und gegebenenfalls in der im Verfahren vor dem EPA 
geänderten Fassung, die der Anmelder dem nationalen Verfah­
ren zugrunde zu legen wünscht, zu verstehen (Artikel 137 Absatz 
2(b) EPÜ).
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1 2 3 4 5
Vertragsstaat Umwandlungs- Vorzunehmende Frist zur Bestellung Besonderheiten

fälle Handlungen Vornahme eines Inlands-
der in Spalte 2 Vertreters

genannten
Handlungen

erforderlich?

Belgien Eintritt der Rück- Entrichtung der 3 Monate nach Ein- Nicht erforderlich, Die in Spalte 2f genannte
nahmefiktion nach a) nationalen Anmel- gang des Umwand- jedoch Angabe ei- Übersetzung ist in einer der
Art. 77(5) EPÜ degebühr(250 FB lungsantrags beim ner inländischen im „Königlichen Erlaß vom

+ 25 FB für jede belgischen Amt Zustellanschrift 18.7.66 zur Koordinierung
über 10 hinausge- der Gesetze über die Ver-
hende Seite der Be- Wendung der Sprachen in
Schreibung und der der Verwaltung“ vorge-
Zeichnungen) schriebenen nationalen

b) 1. Jahresgebühr Sprache einzureichen (sie-
(500 FB) he auch Tabelle III B

c) Stempelgebühr für Spalte 10).
die Patenturkunde Sofern eine Übersetzung
(90 FB) nicht erforderlich ist: Einrei-

d) Stempelgebühr für chung einer Kopie der An-
jedes Zeichnungs- meldung einschließlich der
blatt (90 FB) Zusammenfassung und der

e) Stempelgebühr für der Beschreibung sowie
Duplikat der Be- ggf. der Zusammenfassung
Schreibung und Pa- beigefügten Zeichnun-
tentansprüche (mé- g(en), jeweils in zweifacher
moire descriptif) Ausfertigung, unter Beach-
(90 FB) tung der für belgische Pa-

f) Einreichung einer tente geltenden Bestim-
Übersetzung der 
Patentanmeldung 
einschließlich Zu­
sammenfassung 
und ggf. Zeichnun­
gen in 2 Exemplaren 
(siehe auch 
Spalte 5!)

mungen

g) Evtl. Zahlung weite-
rer fällig gewordener 
Jahresgebühren

Art. 8 Ges. v. Art. 8 Ges. v. 8.7.77 Art. 8 Ges. v. 8.7.77 Art. 12 Kgl. Erl. v. Art. 10(2) Kgl. Erl. v.
8.7.77 Art. 10 Kgl. Erl. v. 

27.2.81
Reg. Erl. v. 26.6.47 
i.d.F.d. Kgl. Erl. v. 
18.4.67
(siehe auch Tabelle VIII 
Spalte 3)

27.2.81 27.2.81

Bundesrepublik Eintritt der Rück- a) Entrichtung der na- a) 2 Monate nach Nicht erforderlich
Deutschland nahmefiktion nach tionalen Anmelde- Zustellung einer für die in Spalte 2

Artikel 77(5) EPÜ gebühr (DM 100,-) Aufforderung des genannten Hand-
DPA lungen; der vor

b) Einreichung einer Artikel II § 9(1) 
IntPatÜG

dem EPA zuge-
deutschen Überset- lassene, bevoll-
zung der Patentan- mächtigte Vertre-
meldung in zwei 
Exemplaren b) 3 Monate nach 

Zustellung der 
o.g. Aufforde-

ter braucht keine 
neue Vollmacht 
vorzulegen. Im 
weiteren Verfah-rung ren müssen alle 
Handlungen 
durch einen natio­
nalen Vertreter er­
folgen

Art. II § 9(1) Art. II § 9(1) u. (2) Artikel II § 9(2) § 25 PatG
IntPatÜG IntPatÜG IntPatÜG
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Vertragsstaat Umwandlungs­
fälle

Vorzunehmende
Handlungen

3
Frist zur 

Vornahme 
der in Spalte 2 

genannten 
Handlungen

Bestellung 
eines Inlands­

vertreters 
erforderlich?

Besonderheiten

Frankreich Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ

Art. 11(1) Ges. Nr. 
77-683

a) Entrichtung der na­
tionalen Anmelde­
gebühr (250 FF + 
100 FF je Anspruch 
ab dem 11.)

b) Entrichtung der Ge­
bühr für die Erstel­
lung eines Berichts 
zum Stand der 
Technik (2650 FF), 
wenn der Anmelder 
keine Verschiebung 
der Erstellung bean­
tragt hat

c) Einreichung einer 
französischen Über­
setzung in 3 Exem­
plaren

d) Bestellung eines na­
tionalen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
in Frankreich weder 
Sitz noch Wohnsitz 
hat

Art. 5(3) u. 17 VO Nr. 
78-1011;
Erl. v. 19.9.79 u. 
27.8.81

2 Monate nach Ver­
öffentlichung eines 
Hinweises auf die 
Umwandlung im 
Bulletin officiel de la 
propriété industrielle 
(BOPI)
Im Fall von Patent­
anmeldungen, die 
nicht veröffentlicht 
werden dürfen:
2 Monate nach Ein­
gang des Umwand­
lungsantrags bei 
INPI

Nicht erforderlich 
für die in Spalte 2 
genannten Hand­
lungen a) bis c); 
der vor dem EPA 
zugelassene, be­
vollmächtigte Ver­
treter braucht kei­
ne neue Voll­
macht vorzu­
legen.
Im weiteren Ver­
fahren müssen al­
le Handlungen 
durch einen natio­
nalen Vertreter er­
folgen

Art. 5(3) VO Nr. 78- 
1011

Art. 2 VO Nr. 79- 
822

Der Umwandlungsantrag 
kann sowohl bei INPI in 
Paris als auch den Zweig­
stellen in Bordeaux, Lyon, 
Marseille oder Straßburg 
eingereicht werden -  PIBD 
1981 I 15, 36 
INPI veröffentlicht, vorbe­
haltlich der Bestimmungen 
über die nationale Sicher­
heit, einen Hinweis auf die 
Umwandlung im Bulletin 
officiel de la propriété in­
dustrielle (BOPI) innerhalb 
eines Monats nach Ein­
gang des Umwandlungsan­
trags. Für die Herstellung 
und Übermittlung von Ko­
pien der europäischen An­
meldung an die Bestim­
mungsstaaten erhebt INPI 
eine Gebühr von 150 FF 
zuzüglich 50 FF je Seite 
und Ausfertigung 
Wegen der Zahlung von 
Jahresgebühren vgl. Art.
15 VO Nr. 78-1011

Art. 5(2) u. 19 VO Nr. 78- 
1011; Erl. v. 27.8.81

Italien Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ; 
Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 90(3) EPÜ, 
wenn im Fall des 
Artikels 14(2)
EPÜ die Überset­
zung in der Ver­
fahrenssprache 
nicht rechtzeitig 
eingereicht wor­
den ist (siehe 
auch Spalte 5)

Art. 6 VOPr Nr. 32

a) Entrichtung der na­
tionalen Anmelde­
gebühr (21.000 Lit)

b) Entrichtung der Jah­
resgebühren für das 
1 -3. Patentjahr 
(56.000 Lit)

c) Entrichtung der Ver­
öffentlichungsge­
bühr (je nach Um­
fang
30.000-596.000 Lit 
+ 20.000 Lit pro 
Zeichnungsblatt)

d) Einreichung einer 
italienischen Über­
setzung in 2 Exem­
plaren

e) Angabe einer Zu­
stellanschrift in Ita­
lien (siehe Spalte 5)

Art. 7(2) VOPr Nr. 32

a)-d):
Nach einer Auffor­
derung des italieni­
schen Patentamts, 
die eine Frist von 
mindestens 2 Mona­
ten enthält

Nicht erforderlich 
für die in Spalte 2 
genannten Hand­
lungen; der vor 
dem EPA zuge­
lassene, bevoll­
mächtigte Vertre­
ter braucht keine 
neue Vollmacht 
vorzulegen.
Es ist jedoch eine 
Zustellanschrift in 
Italien anzugeben

Art. 7(2) VOPr 
Nr. 32

Zu Spalte 2e):
Das italienische Patentamt 
fordert den Anmelder zu­
nächst auf, eine Zustellan­
schrift anzugeben; erst da­
nach ergeht eine Aufforde­
rung gern. Spalte 3 
In den in Spalte 1 genann­
ten Umwandlungsfällen 
kann gleichzeitig mit der 
Umwandlung der europ. 
Patentanmeldung die Ge­
währung eines Gebrauchs­
musters beantragt werden 
(Art. 6(3) VOPr Nr. 32)
Eine europ. Patentan­
meldung, die vom EPA zu­
rückgewiesen wurde, die 
zurückgenommen wurde 
oder als zurückgenommen 
gilt, kann in eine nationale 
Gebrauchsmusteranmel­
dung umgewandelt werden

(Art. 6(2) VOPr Nr. 32)

Liechtenstein siehe Schweiz
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Vertragsstaat Umwandlungs­
fälle

Luxemburg Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ

Vorzunehmende
Handlungen

3
Frist zur 

Vornahme 
der in Spalte 2 

genannten 
Handlungen

Bestellung 
eines Inlands­

vertreters 
erforderlich?

Besonderheiten

Art. 11 Ges. v. 
27.5.77

a) Entrichtung der An­
meldegebühr 
(100 FL/FB)

b) Entrichtung der 1. 
Jahresgebühr(700 
FL7FB) und der wei­
teren am Eingangs­
tag des Umwand­
lungsantrags fälli­
gen Jahresge­
bühren

c) Entrichtung der Ver­
öffentlichungsge­
bühr (175 FIVFB)

d) Einreichung einer 
Übersetzung in die 
deutsche oder fran­
zösische Sprache in 
2 Exemplaren

e) Bestellung eines na­
tionalen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
weder Sitz noch 
Wohnsitz im Groß­
herzogtum hat

Art. 13 Ges. v. 27.5.77

3 Monate nach einer 
Aufforderung des lu­
xemburgischen 
Amts für geistiges 
Eigentum

Art. 13 Ges. v. 
27.5.77

Die in Spalte 2 
a)-d) genannten 
Flandlungen müs­
sen, mit Ausnah­
me der Zahlung 
von Gebühren, 
von einem in Lu­
xemburg zugelas­
senen Vertreter 
vorgenommen 
werden

Art. 9 PatG

Niederlande Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ

Art. 29 H PatG

a) Entrichtung der na­
tionalen Anmelde­
gebühr (280 hfl + 
6.50 hfl pro Seite 
der Beschreibung 
und Zeichnungen)

b) Einreichung einer 
niederländischen 
Übersetzung in 3 
Exemplaren

c) Bestellung eines na­
tionalen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
in den Niederlanden 
weder Sitz noch 
Wohnsitz hat

Art. 29 I (3) PatG

a) und b)
3 Monate nach Ein­
gang des Umwand­
lungsantrags 
c) 4 Monate nach ei­
ner Aufforderung 
des niederländi­
schen Patentamts

Die in Spalte 2a) 
u. b) genannten 
Flandlungen kön­
nen vom Anmel­
der oder von sei­
nem nationalen 
Vertreter vorge­
nommen werden

Auf Verlangen des nieder­
ländischen Patentamts ist 
eine Beglaubigung der in 
Spalte 2b) genannten 
Übersetzung einzureichen

Art. 29 I (3) PatG 
Art. 22 A (4) PatG

Art. 29 I (3) PatG
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Vertragsstaat

Österreich

1
Umwandlungs­

fälle

2
Vorzunehmende

Handlungen

3
Frist zur 

Vornahme 
der in Spalte 2 

genannten 
Handlungen

4
Bestellung 

eines Inlands­
vertreters 

erforderlich?

5
Besonderheiten

Eintritt der Rück- a) Entrichtung der An- a) u. b) Alle Handlungen
nahmefiktion nach meldegebühr 3 Monate nach einer im Zusammen-
Artikel 77(5) EPÜ (550 S)

b) Einreichung einer 
deutschen Überset­
zung in 2 Exem­
plaren

c) Bestellung eines na­
tionalen berufsmäßi­
gen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
in Österreich weder 
Sitz noch Wohnsitz 
hat

Aufforderung des 
Österreichischen 
Patentamts 
c) Werden die Hand­
lungen in Spalte 2a) 
u. b) von einem nicht 
bevollmächtigten 
Vertreter vorgenom­
men, so sind sie nur 
wirksam, wenn die­
ser eine Vollmacht 
innerhalb von 2 Mo­
naten nach einer 
Aufforderung des 
Österreichischen 
Patentamts vorlegt

hang mit der Um­
wandlung müssen 
von einem öster­
reichischen Pa­
tent- oder Rechts­
anwalt vorgenom­
men werden

§ 9(1) PatV-EG § 9(2) PatV-EG,
§ 166(1) PatG, § 24 
PatV-EG,
§§ 21, 77 PatG

§ 9(2) PatV-EG §24 PatV-EG, 
§21 PatG

Schweden Eintritt der Rück- a) 
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ

b)

c)

Entrichtung der An­
meldegebühr 
(800 skr + 100 skr 
für jeden über 10 
hinausgehenden 
Patentanspruch) 
Einreichung einer 
schwedischen Über­
setzung in 2 Exem­
plaren
Bestellung eines na­
tionalen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
weder Sitz noch 
Wohnsitz in Schwe­
den hat

a) u. b)
3 Monate nach der 
Bestätigung des 
Eingangs des Um­
wandlungsantrags 
durch das Schwedi­
sche Patentamt

§ 66(1) PatV

c) Sobald als mög­
lich nach Stellung 
des Umwandlungs­
antrags

Die in Spalte 2a) 
u. b) genannten 
Handlungen kön­
nen vom Anmel­
der oder seinem 
Vertreter vor dem 
EPA vorgenom­
men werden.
Im weiteren Ver­
fahren müssen al­
le Handlungen 
durch einen natio­
nalen Vertreter er­
folgen

Der Umwandlungsantrag 
muß, wenn die europäi­
sche Patentanmeldung bei 
einer anderen nationalen 
Behörde erfolgt ist, inner­
halb einer Frist von 20 Mo­
naten ab Anmelde- bzw. 
Prioritätstag beim Schwedi­
schen Patentamt eingehen

§93(1) PatG §93(1) PatG 
§ 66(2) PatV

§ 12 PatG § 93(1) PatG
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Vertragsstaat

Schweiz/
Liechtenstein

Vereinigtes
Königreich

1
Umwandlungs­

fälle

Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ. 
Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 90(3) EPÜ, 
wenn im Fall des 
Artikels 14(2)
EPÜ die Überset­
zung in der Ver­
fahrenssprache 
nicht rechtzeitig 
eingereicht wor­
den ist. 
Zurücknahme 
oder Zurückwei­
sung der Anmel­
dung oder Wider­
ruf des Patents 
mit Wirkung für 
die Schweiz/ 
Liechtenstein auf­
grund einer Fest­
stellung des EPA, 
daß sie/es nicht 
Artikel 54(3) und 
(4) EPÜ entspricht

Art. 121 PatG

2
Vorzunehmende

Handlungen

a) Entrichtung der An­
meldegebühr (80 sfr 
+ 30 sfr pro An­
spruch ab dem 11.)

b) Einreichung einer 
Übersetzung in ei­
ner der schweizeri­
schen Amtsspra­
chen in einem Ex­
emplar

c) Bestellung eines na­
tionalen Vertreters, 
wenn der Anmelder 
in der Schweiz we­
der Sitz noch Wohn­
sitz hat

d) Zahlung bereits fäl­
lig gewordener Jah­
resgebühren

3
Frist zur 

Vornahme 
der in Spalte 2 

genannten 
Handlungen

a)-c)
2 Monate nach einer 
Aufforderung des 
BAGE
d) 6 Monate nach 
einer Aufforderung 
des BAGE (ab 4. 
Monat mit Zuschlag)

4
Bestellung 

eines Inlands­
vertreters 

erforderlich?

Die in Spalte 2a, 
b) und d) genann­
ten Handlungen 
können vom An­
melder oder sei­
nem Vertreter vor 
dem EPA vorge­
nommen werden; 
der vor dem EPA 
zugelassene, be­
vollmächtigte Ver­
treter braucht kei­
ne neue Voll­
macht vorzule­
gen. Im weiteren 
Verfahren müs­
sen alle Handlun­
gen durch einen 
nationalen Vertre­
ter erfolgen

5
Besonderheiten

zu Spalte 2:
Hat der Anmelder seinen 
Sitz oder Wohnsitz im Aus­
land, wird er zunächst auf­
gefordert, innerhalb von 2 
Monaten einen schweizeri­
schen Vertreter zu bestel­
len. Danach wird der Ver­
treter aufgefordert, die wei­
teren Handlungen vorzu­
nehmen 
zu Spalte 2b:
Texte in den Zeichnungen 
können, sofern sie zulässig 
sind, im nationalen Verfah­
ren übersetzt werden. Eine 
Übersetzung des Antrags 
und des Recherchenbe­
richts ist nicht erforderlich

Art. 13, 49(3), 
123 PatG;

Art. 118 PatV Art. 13 PatG

Art. 118 PatV

Eintritt der Rück­
nahmefiktion nach 
Artikel 77(5) EPÜ

a) Entrichtung der Um­
wandlungsgebühr
(10 £)

b) Entrichtung der An­
meldegebühr (10 £)

c) Entrichtung der Ge­
bühr für die vorläufi­
ge Prüfung und 
Recherche (70 £)

d) Einreichung einer 
englischen Überset­
zung in 2 Exem­
plaren

e) Einreichung der Er­
finderbenennung

Wenn das UK-Pa- 
tentamt Anmelde­
amt ist:
a) Bei Einrei­
chung des Um­
wandlungsan­
trags (Formblatt 
41/77)
b) -e) 2 Monate 
nach Eingang des 
Umwandlungsan­
trags (Formblatt 
41/77)
Wenn das UK-Pa- 
tentamt nicht An­
meldeamt ist: 
a)-e) 2 Monate 
nach einer Mittei­
lung des UK-Pa- 
tentamts

Die in Spalte 2a), 
b) und d) genann­
ten Handlungen 
können vom An­
melder oder sei­
nem Vertreter vor 
dem EPA vorge­
nommen werden. 
Die anderen 
Handlungen kön­
nen vom Anmel­
der oder einem 
nationalen Vertre­
ter vorgenommen 
werden. Eine Voll­
macht wird nur 
verlangt, wenn 
der nationale Ver­
treter nach Beginn 
des Verfahrens 
vor dem UK-Pa- 
tentamt wechselt 
oder ein Vertreter 
bestellt wird, 
nachdem der An­
melder das Ver­
fahren selbst ein­
geleitet hat

zu Spalte 2:
Es sind folgende Formblät­
ter zu benutzen:

7/77 für 2e)
9/77 für 2c)

40/77 für 2b)
41/77 für 2a)
(41/77 nur wenn das UK- 
Patentamt Anmeldeamt ist)

Art. 81 (1b) PatG Art. 81 (2c) PatG 
Regel 81, 82 PatV 
Anhang I PatV 1983

Regel 81 (2), 
82(2) PatV

Regel 90 PatV Regel 81 PatV



VIII. Zahlung von Gebühren

Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des EPÜ sind eine 
Reihe „nationaler Gebühren“ an die Patentbehörden der Ver­
tragsstaaten zu zahlen (siehe Tabellen II, III, IV, VI, VII).

Zur Erleichterung dieser Gebührenzahlungen sind in der folgen­
den Tabelle nützliche Informationen über nationale Bestimmun­
gen, Konten der Patentbehörden, zugelassene Zahlungsarten 
sowie über den Zeitpunkt, zu dem Gebührenzahlungen als 
bewirkt angesehen werden, zusammengestellt.

Auf allgemein übliche Regeln des Zahlungsverkehrs, wie z. B. 
Angabe des Einzahlers, des Zahlungszwecks, der Patentan- 
melde- oder Veröffentlichungsnummer wird nicht besonders hin­
gewiesen.

Hinweise auf Banken, Postämter oder Postscheckämter betreffen 
nur die Institute und Behörden im Hoheitsgebiet des jeweiligen 
Vertragsstaates.

Bei allen Zahlungen ist zu berücksichtigen, daß Geldinstitute, 
besonders bei aus dem Ausland eingehenden Überweisungen, 
möglicherweise Spesen und Gebühren erheben, die nicht zu 
Lasten der nationalen Patentbehörden gehen dürfen.
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1 2 3 4
Vertragsstaat Nationale Konten Zahlungsarten Zeitpunkt, zu dem die

Bestimmungen Zahlung als bewirkt gilt

Belgien Kgl. Erl. v. 29.9.58 Ministére des Affaires éco- a) Jahresgebühren ab dem 2. zu aa) und ab)
nomiques- Service de la Patentjahr und Wiederein- Datum des Poststempels auf
Propriété industrielle et setzungsgebühr: dem Einzahlungsschein oder
commerciale aa) Einzahlung auf Post- der Postanweisung (bei direkt
1040 Bruxelles Scheckkonto an das Postscheckamt gerich-
Compte de cheques ab) Postanweisung teten Postanweisungen ist der
postaux ac) Überweisung auf Post- Tag gemäß “zu ac” maßge-
n° 000-2005880-17 Scheckkonto bend)

ad) Zahlungsanweisung zu ac)
(par assignation) Gutschrift auf dem Postscheck-

ae) Bankscheck konto gern. Spalte 2
af) internationale Postán- zu ad)

Weisung Tag der Belastung des Kontos 
des Ausstellers durch das Post-

b) erste Jahresgebühr, Anmel- scheckamt
degebühr, Gebühr für Zu- zu ae) und af)
satzpatente: Tag des Eingangs beim BE-
ba) durch Gebührenmarken
bb) durch Bankscheck in FB

Patentamt

und auf eine BE-Bank zu ba) und bb)
gezogen (nur für Anmel- Eingang der Gebührenmarken
der, die die Anmeldung oder des Bankschecks beim
per Post aus dem Aus­
land übermitteln und 
nicht durch einen Vertre­
ter mit Wohnsitz in BE 
zahlen)

BE-Patentamt

Art. 1-4 Erl. v. 29.9.58 Art. 5 Erl. v. 29.9.58

Bundesrepublik PatGebG Deutsches Patentamt a) Übergabe oder Übersen- zu 3a)
Deutschland GebzahlungsVO

Postscheckamt dung von: Tag des Eingangs beim DPA.
München 79 191-803 Gebührenmarken Bei Schecks, Postschecks,
(BLZ 700100 80) Schecks auf ein Kreditinstitut Postüberweisungsaufträgen:
Landeszentralbank in der Bundesrepublik nur sofern Einlösung bei Vorla-
München 700010 54 Deutschland und Berlin ge erfolgt
(BLZ 700 000 00) (West) gezogen zu 3b)

Postschecks und Postüber- Tag, der sich aus Tagesstem-
Weisungsaufträgen pel des Postscheckamts ergibt

b) Überweisung oder Post- bzw. bei Banküberweisung Tag
Scheck der Gutschrift auf einem Konto

c) Zahlkarte oder Postanwei- des DPA
sung zu 3c)

d) Barzahlung Tag, der sich aus Tagesstem­
pel des Aufgabepostamts ergibt 
zu 3d)
Tag des Eingangs bei der 
Amtskasse des DPA oder bei 
der Zahlstelle der Dienststelle 
Berlin des DPA.
Bei Zahlung aus dem Ausland: 
-  durch Überweisung auf Post-

Scheckkonto: Tag des Stem­
pelabdrucks des DE-Post- 
scheckamts

-  mit Postanweisung: Tag des
Tagesstempels eines DE- 
Postamts.

Im übrigen:
Tag der Gutschrift auf einem 
der Konten des DPA

§ 1 GebzahlungsVO § 3 GebzahlungsVO
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Vertragsstaat
1

Nationale
Bestimmungen

2
Konten

3
Zahlungsarten

4
Zeitpunkt, zu dem die 

Zahlung als bewirkt gilt

Frankreich VO Nr. 79-822 
VO Nr. 81-599

Erl. v. 28.2.80

Institut national de la pro- 
priété industrielle

CCP 9060-17 PARIS

Compte bancaire ä la 
Société Générale 
89, rue de Clichy 
75009 PARIS 
Agence L: 30003 03120 
000 502 60140 66

a) Barzahlung
b) Postscheck
c) Bankscheck
d) Postanweisung 

(mandat-lettre)
e) Post-/Banküberweisung
f) Postanweisung 

(mandat-carte)

Art. 5 Erl. v. 27.8.81

zu a)
Tag des Eingangs der Zahlung 
bei INPI

zu b) -  d)
Bei Übersendung:
Tag der Aufgabe zur Post 
(Poststempel)

Bei Übergabe:
Tag des Eingangs bei INPI

zu e)
Tag der Gutschrift auf einem 
der Konten gern. Spalte 2

zu f)
Tag der Ausstellung 
der Postanweisung (Post­
stempel)

Art. 5 Erl. v. 27.8.81

Italien VO Nr. 641 a) Jahresgebühren für eu­
ropäische Patente:
c/c n. 810160 08 
Ufficio del Registro Affit- 
ti e Tasse sulle conces­
sion governative 
Roma, per imposta 
brevetti europei

b) Sonstige Gebühren: 
c/c n. 006 680 04 
Ufficio del Registro 
Concessioni 
governative 
Roma

Einzahlung bei allen italieni­
schen Postämtern mit vorge­
schriebenem Einzahlungs­
schein (Ch 8 quater).
Der Einzahlungsbeleg (4. Ab­
schnitt) ist dem italienischen 
Zentralpatentamt vorzulegen. 
Auf der Rückseite des ersten 
und vierten Abschnitts ist der 
Zweck der Zahlung anzugeben. 
Bei Zahlungen aus dem Aus­
land akzeptiert das IT-Patent- 
amt auch Auslandspostüber­
weisungen (Mindestbetrag 
Lit 500)

Tag der Einzahlung bei einem 
inländischen Postamt (Tages­
stempel);
der Tagesstempel des Post­
amts ist auch maßgebend, 
wenn die Zahlung über eine 
Bank erfolgt; in diesem Fall soll­
te die Bank beauftragt werden, 
den Einzahlungsbeleg an das 
IT-Patentamt zu senden

Liechtenstein siehe Schweiz

Luxemburg PatG

Min. Erl. v. 9.11.45 
(Artikel 3)

VO v. 16.12.80 
i.d.F.d. VO 
v. 24.12.82

Einnehmer der Enregistre- 
ment-Verwaltung 
Bureau des cheques 
postaux Luxembourg 
compte n° 24373-26 
Caisse d’Epargne de 
l’Etat Luxembourg 
compte n° 1002/4423-5

a) Barzahlung
b) Bankscheck
c) Bank- oder Postüberwei- 

sung/Einzahlung

zu 3a), b) und c)
Tag der Vereinnahmung der 
Beträge durch den zuständigen 
Einnehmer der Enregistrement- 
Verwaltung

Niederlande PatG

PatV

Postgirorekening 17300 
Octrooiraad, Rijswijk ZH

a) Barzahlung
b) Überweisung oder Einzah­

lung auf das Girokonto
c) Scheck in hfl
d) Abbuchung von einem lau­

fenden Konto beim Octrooi­
raad

zu 3a) und 3c)
Tag des Eingangs der Zahlung 
oder des Schecks beim 
Octrooiraad 
zu 3b)
Tag der Gutschrift auf dem Gi­
rokonto gern. Spalte 2 
zu 3d)
Tag des Eingangs des Abbu­
chungsauftrags

Art. 33(2) PatV
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Vertragsstaat
1

Nationale
Bestimmungen

2
Konten

3
Zahlungsarten

4
Zeitpunkt, zu dem die 

Zahlung als bewirkt gilt

Österreich PMV Österreichisches 
Patentamt 
1014 Wien
Postscheckkonto 5160.000

a) Einzahlung auf das Post­
scheckkonto

b) Überweisung auf das Post­
scheckkonto

zu 3a)
Tag der Einzahlung bei einem 
inländischen Postamt (nach 
Vorlage des Einzahlungsbelegs 
beim AT-Patentamt) 
zu 3b)
Tag der Gutschrift auf dem 
Postscheckkonto gern. Spalte 2

§ 4 PMV § 4 PMV

Schweden PatG
PatV

Kungl. Patent- och registre-
ringsverket
Postgiro 15684-4

a) Barzahlung
b) Postanweisung
c) Scheck, der auf eine schwe­

dische Bank gezogen ist und 
an die Order des SE-Patent- 
amts lautet, in schwedischer 
Währung

d) (Telegraphische) Überwei­
sung auf eine schwedische 
Bank zugunsten des Post­
scheckkontos gemäß 
Spalte 2

zu 3a)
Tag des Eingangs der Zahlung 
beim SE-Patentamt 
zu 3b)
Tag der Einreichung bei einem
SE-Postamt
zu 3c)
Tag des Eingangs des Schecks 
beim SE-Patentamt 
zu 3d)
Tag der Gutschrift des Gebüh­
renbetrags auf dem Post­
scheckkonto gern. Spalte 2

Schweiz/
Liechtenstein

siehe Seite 63

Vereinigtes
Königreich

PatG
PatV

United Kingdom Patent 
Office
Bank of England Pay­
master General Cash 
Account 25021001 * 
(Trade and Industry Cash 
Account 13644)

* Nur für Banküberweisungen

a) Barzahlung
b) Geldanweisung (money 

order)
c) Banküberweisung
d) Übergabe oder Übersen­

dung von Bankschecks
Den Anmelde/Erneuerungsun- 
terlagen, die sich auf Gebüh­
renzahlungen beziehen, ist ein 
Gebührenformblatt (Form FS/1) 
oder ein entsprechendes Form­
blatt, in dem die einzelnen Ge­
bühren aufgeführt sind, beizu­
fügen

zu 3a)
Zeitpunkt der Zahlung beim
UK-Patentamt
zu 3b) und d)
Tag des Eingangs beim UK-
Patentamt
zu 3c)
Tag der Gutschrift auf dem 
Konto gern. Spalte 2



VIII. Zahlung von Gebühren 63

1 2 3 4
Vertragsstaat Nationale

Bestimmungen
Konten Zahlungsarten Zeitpunkt, zu dem die 

Zahlung als bewirkt gilt

Schweiz/
Liechtenstein

GO Bundesamt für geistiges 
Eigentum
Postscheckkonto Bern 
30-4000

a) Einzahlung oder Überwei­
sung auf Postscheckkonto

b) Postanweisung
c) Übergabe oder Übersen­

dung von Schecks, die auf 
ein Bankinstitut in der 
Schweiz gezogen sind und 
an die Order des Amtes 
lauten

d) Belastung eines beim Amt 
bestehenden Kontokorrents

e) Barzahlung

zu 3a)
Einzahlung: Tag der Einzah­
lung bei einem CH-Postamt 
Bei Zahlung aus dem Ausland: 
Tag der Gutschrift auf dem 
Konto des BAGE sofern nicht 
ein früheres Datum des Ein­
gangs der Zahlung bei einer 
CH-Poststelle nachgewiesen 
wird 
zu 3a)
Überweisung: Tag der Aufgabe 
des Überweisungsauftrags bei 
der CH-Post.
Bei Zahlung aus dem Ausland: 
Tag, an dem der erste schwei­
zerische Poststempel auf der 
Gutschriftanzeige angebracht 
wurde, sofern nicht ein früheres 
Datum des Eingangs der Über­
weisungsanzeige bei einer CH- 
Poststelle nachgewiesen wird
Art. 6 GO
zu 3b)
Tag der Einzahlung bei einem 
CH-Postamt.
Bei Zahlung aus dem Ausland: 
Tag der Auszahlung der Post­
anweisung an das BAGE oder 
Tag, an dem der Betrag der 
Postanweisung dem Post­
scheckkonto gern. Spalte 2 gut­
geschrieben wird sofern nicht 
ein früheres Datum des Ein­
gangs der Zahlung bei einer 
CH-Poststelle nachgewiesen 
wird
Art. 7 GO
zu 3c)
Tag, an dem der Scheck dem 
BAGE übergeben wird 
Bei Übersendung: Tag, an dem 
der erste CH-Poststempel auf 
der Sendung angebracht wur­
de, sofern nicht nachgewiesen 
wird, daß die Sendung schon 
früher bei einer CH-Poststelle 
eingegangen ist 
Art. 8 GO 
zu 3d)
Tag, an dem der schriftliche 
Belastungsauftrag dem BAGE 
übergeben wird 
Bei Übersendung: wie „zu 3c“ 
Art. 9 GO
zu 3e)
Tag des Eingangs der Zahlung 
beim BAGEArt. 4 GO





IX. Verschiedenes

Die nachstehende Tabelle informiert über

a) die nach Artikel 167 Absatz 2 EPÜ möglichen Vorbehalte

b) den Erlaß nationaler Vorschriften zur Frage des Doppelschut­
zes nach Artikel 139 Absatz 3 EPÜ

c) den räumlichen Anwendungsbereich des EPÜ gemäß Artikel 
168 Absatz 3 EPÜ

a) Vorbehalte
ln Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a bis d EPÜ sind die möglichen 
Vorbehalte im einzelnen aufgezählt. Vorbehalte gemäß Artikel 
167 Absatz 2 EPÜ hat lediglich ein Vertragsstaat gemacht und 
zwar hinsichtlich der Wirksamkeit des Schutzes für chemische 
Erzeugnisse als solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als 
solche (Artikel 167 Absatz 2 (a)) sowie hinsichtlich der Verbind­
lichkeit des Anerkennungsprotokolls (Artikel 167 Absatz 2 (d)).

b) Doppelschutz
Nach Artikel 139 Absatz 3 EPÜ kann jeder Vertragsstaat vor­
schreiben, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Erfin­
dung, die sowohl in einer europäischen Patentanmeldung oder 
einem europäischen Patent als auch in einer nationalen Patent­
anmeldung oder einem nationalen Patent mit gleichem Anmelde­
tag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen worden ist, 
mit gleichem Prioritätstag offenbart ist, gleichzeitig durch europäi­
sche und nationale Anmeldungen oder Patente geschützt werden 
kann.

Welche Vorschriften zu Artikel 139 Absatz 3 EPÜ im einzelnen 
erlassen wurden, geht aus Spalte 2 dieser Tabelle hervor.

c) Räumlicher Anwendungsbereich
Nach Artikel 168 Absatz 1 kann jeder Vertragsstaat in seiner 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem späteren 
Zeitpunkt durch eine Notifikation an die Regierung der Bundesre­
publik Deutschland erklären, daß das Übereinkommen auf alle 
oder einzelne Hoheitsgebiete anzuwenden ist, für deren auswär­
tige Beziehungen er verantwortlich ist. Die für den betreffenden 
Vertragsstaat erteilten europäischen Patente haben auch in den 
Hoheitsgebieten Wirkung, für die eine solche Erklärung wirksam 
ist.

Wie sich die Situation hinsichtlich des räumlichen Anwendungs­
bereichs in den einzelnen Vertragsstaaten derzeit darstellt, ergibt 
sich aus Spalte 3 der Tabelle.
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Vertragsstaat
Vorbehalte 

nach Art. 167(2) 
EPÜ

2
Doppelschutz zugelassen? 

Art. 139(3) EPÜ

3
Räumlicher Anwendungsbereich 

des EPÜ (Art. 168 EPÜ)

Belgien nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem
a) die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen 

das europ. Patent abgelaufen ist, ohne daß 
Einspruch eingelegt worden ist oder

b) das Einspruchsverfahren unter Aufrechter­
haltung des europ. Patents rechtskräftig 
abgeschlossen ist

Hoheitsgebiet des Königreichs Belgien

Art. 7(1) Ges. v. 8.7.77

Bundesrepublik
Deutschland

nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) + b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutsch­
land und das Land Berlin

Art. II § 8(1) IntPatÜG Art. XI § 2 IntPatÜG

Frankreich nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) +b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt.

Hoheitsgebiet der Französischen Republik 
einschließlich der Französischen Süd- und 
Antarktisgebiete,, Wallis und Futuna sowie 
dem Département Saint-Pierre und 
Miquelon

Art. 13 Ges. Nr. 77-683 Art. 17 Ges. Nr. 77-683

Italien nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) + b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt

Hoheitsgebiet der Italienischen Republik

Art. 8 VOPr Nr. 32

Liechtenstein siehe Schweiz

Luxemburg nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) -(- b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt

Hoheitsgebiet des Großherzogtums Luxem­
burg

Art. 15 Ges. v. 27.5.77

Niederlande nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) + b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt

Hoheitsgebiet des Königreichs der Nieder­
lande, jedoch nicht das Gebiet der nieder­
ländischen Antillen

Art. 52 PatG Art. 29 M (1), 30(4), 32, 34(2) PatG
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Vertragsstaat

1
Vorbehalte 

nach Art. 167(2) 
EPÜ

2
Doppelschutz zugelassen? 

Art. 139(3) EPÜ

3
Räumlicher Anwendungsbereich 

des EPÜ (Art. 168 EPÜ)

Österreich ja;
Vorbehalte nach 
Art. 167 Absatz 2 
Buchstabe a) u. 
d) EPÜ1)

Der Doppelschutz wird nicht ausgeschlossen Hoheitsgebiet der Republik Österreich

Schweden nein Der Doppelschutz wird nicht ausgeschlossen Hoheitsgebiet des Königreichs Schweden

Schweiz/
Liechtenstein

nein nein;
das nationale Patent hat von dem Zeitpunkt an 
keine Wirkung mehr, zu dem 
a) + b) wie Belgien

Art. 125 PatG

Hoheitsgebiet der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft und des Fürstentums Liech­
tenstein

Vertr. CH/LI v. 22.12.78

Vereinigtes
Königreich

nein Der “comptroller” kann das nationale Patent nach 
dem Zeitpunkt widerrufen, zu dem 
a) + b) wie Belgien
c) das nationale Patent erteilt wird, wenn dieser 

Zeitpunkt nach dem unter a) oder b) genannten 
Zeitpunkt liegt

Art. 73 PatG

Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland und der Insel 
Man2)

Art. 131, 132 PatG

1 Aufgrund des Vorbehalts gemäß Artikel 167 Absatz 2 Buchstabe a EPÜ können europäische Patente mit Wirkung für Österreich nichtig erklärt werden, soweit sie Schutz für chemische Erzeugnisse als 
solche oder für Nahrungs- oder Arzneimittel als solche gewähren; dieser Vorbehalt berührt nicht den Schutz aus dem Patent, soweit es ein Verfahren zur Herstellung oder Verwendung eines chemischen Erzeug­
nisses oder ein Verfahren zur Herstellung eines Nahrungs- oder Arzneimittels betrifft. (Wegen der in diesem Fall zulässigen gesonderten Patentanspruchsreihen vgl. ABI. 6-7/1979, S. 289 u. 292 und ABI 2/1980, 
S. 48 u. 49).

2 Europäische Patente (UK) können aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in Anguilla, Belize, den Falkland Inseln, Gibraltar, Hong Kong (siehe ABI. 9/1979, S. 391), Jersey, St. Vincent und Tuvalu 
registriert werden. Wegen der Möglichkeit, europäische Patente (UK) in weiteren überseeischen Gebieten bzw. Staaten registrieren zu lassen vgl. die Informationen in ABI 7/1983, S. 308.
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Schweiz/Liechtenstein

Gesetzgebung
I. Änderung der Gebührenordnung

Der Schweizerische Bundesrat hat am
14. September 1983 eine Änderung 
der Verordnung über die Gebühren des 
Bundesamtes für geistiges Eigentum 
(Gebührenverordnung) beschlossen*.
Die revidierte Gebührenverordnung tritt 
am 1. Januar 1984 in Kraft. Sie sieht 
unter anderem eine Erhöhung der 
Gebührensätze, eine Ermäßigung für 
bestimmte Gebühren, sofern die Ge­
bührenzahlung mit einem vom Bundes­
amt für geistiges Eigentum (BAGE) 
ausgestellten speziellen Einzahlungs­
schein erfolgt, und eine Änderung der 
Bestimmungen über den maßgebenden 
Zahlungstag bei Überweisungen auf das 
Postscheckkonto des BAGE vor.

Die neuen Beträge sind auf Gebühren 
anwendbar, die ab 2. Januar 1984 
fällig werden.
Die neuen Gebühren und Bestimmungen 
sind, soweit sie auch für europäische 
Patentanmeldungen und Patente maßge­
bend sind, nachstehend im einzelnen 
wiedergegeben.

1.1 Jahresgebühren

3. Jahr sfr 1 00
4. Jahr sfr 1 1 0
5. Jahr sfr 1 30
6. Jahr sfr 1 50
7. Jahr sfr 1 70
8. Jahr sfr 200
9. Jahr sfr 230

10. Jahr sfr 260
1 1. Jahr sfr 300
1 2 .Jahr sfr 340
13. Jahr sfr 390
1 4 .Jahr sfr 440
1 5. Jahr sfr 490
1 6 .Jahr sfr 540
1 7. Jahr sfr 600
1 8. Jahr sfr 660
19 .Jahr sfr 730
20. Jahr sfr 800
Ermäßigung für jede Jahres- 
gebühr (bei Zahlung auf das 
IPostscheckkonto des BAGE 
imittels Einzahlungsschein mit 
IReferenznummer (VESR)) sfr 15

Zuschlagsgebuhr sfr 100

il.2 Umwandlung europäischer Patent­
anmeldungen oder Patente in nationale 
Patentanmeldungen oder Patente

Anmeldegebühr sfr 100

* Schweizerisches Patent-, M uster­
blatt 1983. S. 61.

und Marken-

Anspruchsgebühr für den 
elften und jeden weiteren 
Patentanspruch sfr 40

I.3 Maßgebender Zahlungstag bei Über­
weisungen auf das Postscheckkonto des 
BAGE

Werden Gebühren durch Überweisung 
auf das Postscheckkonto des BAGE ent­
richtet, so gilt als Zahlungstag
a. der Tag der Gutschrift auf dem Konto 
des Amtes, sofern nicht das Datum der 
Verarbeitung durch die schweizerische 
Post oder der Tag der Aufgabe des Über­
weisungsauftrags an diese nachgewiesen 
wird;
b. bei Überweisungsaufträgen mit Valu­
tadatum in jedem Fall der Tag der Gut­
schrift auf dem Konto des Amtes;

c. bei Zahlungen aus dem Ausland der 
Tag, an dem der erste schweizerische 
Poststempel auf der Gutschriftsanzeige 
angebracht wurde, sofern nicht ein 
frühreres Datum des Eingangs der Über­
weisungsanzeige bei einer schweize­
rischen Poststelle nachgewiesen wird.

li. Berichtigung der Informations­
broschüre "Nationales Recht zum 
EPÜ" (3. Auflage)
Bezieher der Informationsbroschüre des 
EPA "Nationales Recht zum EPÜ" wer­
den gebeten, die in den Tabellen VI, 
Spalten 1 und 3, VII, Spalte 2a) und VIII, 
Spalte 4 zu 3a) genannten Gebühren­
sätze und Textstellen entsprechend zu 
berichtigen.

Frankreich

Gesetzgebung

I. Einreichung europäischer Patentan­
meldungen und anderer Unterlagen 
bei der regionalen Dienststelle Rennes
Aufgrund des Erlasses des Ministers für 
Industrie und Forschung vom 16. Sep­
tember 198311 können europäische 
Patentanmeldungen mit Wirkung ab 3. 
Oktober 1983 bei der regionalen Dienst­
stelle Rennes des In s titu t n a tio n a l de la  
p ro p r ié té  in d u strie lle  eingereicht 
werden.
Durch Beschluß Nr. 83— 4252' des 
Direktors des In s titu t n a tio n a l de la p ro ­
p r ié té  ,in d u s trie lle  ist diese Dienststelle 
darüber hinaus ermächtigt worden, 
ebenfalls mit Wirkung ab 3. Oktober 
1983 Übersetzungen der europäischen 
Patentschrift und der Ansprüche euro­
päischer Patentanmeldungen, sowie 
Anträge auf Umwandlung europäischer 
Patentanmeldungen in französische 
Patentanmeldungen entgegenzunehmen.

11 Journal officiel 1983, S 8807.

Die Anschrift der Dienststelle lautet:
Centre régiónál de Rennes
de rinstitu t national de la propriété
industrielle
201 b, avenue de Général Patton 
35000 Rennes

II. Ergänzung der Informationsbro­
schüre "Nationales Recht zum EPÜ"
Bezieher der Informationsbroschüre des 
EPA "Nationales Recht zum EPÜ (3. Auf­
lage)" werden gebeten, Spalte 5 der 
Tabelle II, Spalte 10 der Tabelle IIIB, 
Spalte 11 der Tabelle IV sowie Spalte 5 
der Tabelle VII bezüglich Frankreich 
entsprechend zu ergänzen.

I. Neuer Gebührenerlaß
Mit Ministerialerlaß vom 21. März 
198411 sind die Gebühren des Institut 
national de la propriété industrielle ge 
ändert worden.
Anmelder und Inhaber europäischer Pa­
tente mit Wirkung in Frankreich werden 
darauf hingewiesen, daß ab 1. April 
1 984(*) bzw. 1. Juli 1 984(**) folgende 
Gebührensätze gelten:

1.1 Einreichung von Übersetzungen der 
Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) 
EPÜ:
FF 1 10(*)
1.2 Einreichung von Übersetzungen der 
Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

FF 1 10(*)
I.3 Jahresgebühren:

FF FF
3 .Jahr 1 20(*) 1 3 0 0
4 .Jahr 1 30(*) 1 4 0 0
5. Jahr 1 60(*) 1 7 5 0 !
6 .Jahr 2 10(*) 2 3 0 0 !
7. Jahr 285(*) 3 1 0 0 !
8 .Jahr 390(*) 4 2 5 0 !
9 .Jahr 51 0(*) 5 6 0 0 !

1 0. Jahr 635(*) 6 8 5 0 ]
1 1 .Jahr 81 0(*) 8 8 0 0 )
1 2 .Jahr 9 5 5 0 1 0 3 5 0 )
1 3. Jahr 1 1 6 5 0 1 2 3 5 0 )
1 4 .Jahr 1 2 7 0 0 1 3 9 5 0 )
1 5. Jahr 1 41 5 0 1 5 5 0 0 )
16. Jahr 1 6 6 0 0 1 81 OO)
1 7 .Jahr 1 81 OO 1 9 7 5 0 )
1 8 .Jahr 1 9 9 5 0 21 7 0 0 )
19. Jahr 221 OO 2410 O )
20. Jahr 251 5 0 2 7 4 0 0 )
Zuschlagsgebühr zur dritten bis zehnten 
Jahresgebühr: FF 110(*)
Zuschlagsgebühr zur elften bis zwan­
zigsten Jahresgebühr: FF 330(*)

11 PIBD 1984, 343, 1-31.

Propriété industrielle Bulletin documentaire 
1983 1— 81.
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14 Umwandlung europäischer Patentan­
meldungen oder Patente in nationale Pa­
tentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr: FF 250 (unverändert) 
+ FF 1 IOC) je Anspruch ab dem 1 1

Gebühr für die Erstellung eines Berichts 
zum Stand der Technik:

FF 2650 (unverändert)
Herstellung und Übermittlung von Kopien 
der europäischen Patentanmeldung an 
die Bestimmungsstaaten:
FF 165(#) + FF 5 (unverändert) je Seite 
und Ausfertigung

II. Berichtigung der 
Informationsbroschüre "Nationales 
Recht zum EPÜ"
Benutzer der Informationsbroschüre des 
EPA "Nationales Recht zum EPU" wer­
den gebeten, die in den Tabellen III.B 
Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, VI 
Spalten 1 und 3 und VII Spalten 2 und 5 
genannten Gebührensätze entsprechend 
zu berichtigen.

Österreich
Gesetzgebung

I. Patent- und Markengetoühren-Novelle 
1984

Am 1. April 1984 ist das Bundesgesetz 
vom 7. März 1984, BGBl. Nr. 53. mit derr 
das Patentgesetz- und das Marken­
schutzgesetz geändert werden (Patent­
und Markengebühren-Novelle 1984)” , 
in Kraft getreten.
Anmelder und Inhaber europäischer Pa­
tente mit Wirkung in Österreich werden 
darauf hingewiesen, daß ab 1. April 
1984 folgende Gebührensätze gelten:

1.1 Einreichung von Übersetzungen der 
Patentansprüche gemäß Artikel 67 (3) 
EPÜ:
S 800 zuzüglich S 350 für die sechste 
und jede folgende Seite der Über­
setzung.
1.2 Einreichung von Übersetzungen der 
Patentschrift nach Artikel 65 EPÜ:

S 800 zuzüglich S 350 für die sechste 
und jede folgende Seite der Übersetzung 
sowie S 350 für das dritte und jedes 
weitere Blatt der dazugehörenden Zeich­
nungen.

1.3 Jahresgebühren: 1.1 Jahresgebühren

3 .  Jahr
4 .  Jahr
5. Jahr
6 .  Jahr
7 .  Jahr
8 .  Jahr
9. Jahr 

10. Jahr 
1 1. Jahr
12. Jahr
13. Jahr
1 4 . Jahr 
1 5. Jahr 
1 6 .Jahr 
1 7. Jahr 
1 8 .Jahr 
1 9 .Jahr 
20. Jahr

800 S 
800 S 
900 S 

1 000 S 
1 1 0 0 S  
1 300 S
1 600 S
2 200 S
2 700 S
3 300 S
4 400 S
5 500 S
6 500 S 
9 500 S

1 2 000 S 
1 5 000 S 
19 000 S 
24 000 S

I.4 Umwandlung europäischer Patentan­
meldungen oder Patente in nationale Pa­
tentanmeldungen oder Patente:

Anmeldegebühr 600 S

II. Berichtigung der 
Informationsbroschüre "Nationales 
Recht zum EPÜ"
Bezieher der Informationsbroschüre des 
EPA "Nationales Recht zum EPÜ" wer­
den gebeten, die in den Tabellen III.B 
Spalten 2 und 9, IV Spalten 3 und 10, 
VI Spalte 1 und VII Spalte 2 genannten 
Gebührensätze entsprechend zu berichti­
gen.
Ferner muß der Text in Tabelle II Spalte 
5 der Informationsbroschüre für Öster­
reich wie folgt lauten:
"Mit Einreichung der Anmeldung ist eine 
Stempelgebühr in Höhe von S 120 zu 
zahlen. Ist auch Österreich benannt, 
erhöht sich diese Gebühr auf S 400. 
BGBl. Nr. 587/1983."

Vereinigtes Königreich 

Gesetzgebung

I. The Patents (Amendment) Rules 
1984.
Mit den Patents (Amendment) Rules 
1984 vom 5. März 1984” sind die 
Patentgebühren im Vereinigten König­
reich erhöht worden.
Anmelder und Inhaber europäischer Pa­
tente mit Wirkung im Vereinigten König­
reich werden darauf hingewiesen, daß 
ab 6. Juni 1984 folgende Gebühren­
sätze gelten:

£

5. Jahr 70

6. Jahr 76

7 .  Jahr 82

8. Jahr 90

9 .  Jahr 98

10. Jahr 110

11. Jahr 122

12 . Jahr 134

13. Jahr 146

14. Jahr 162

15. Jahr 178

16. Jahr 194

1 7 . Jahr 210

18. Jahr 224

19. Jahr 246

20. Jahr 268

Zuschlagsgebühr: 15 £ pro Monat (höch­
stens für 6 Monate)

I. 2 Umwandlung europäischer Patent­
anmeldungen oder Patente in nationale 
Patentanmeldungen oder Patente:

Umwandlungsgebühr 10 £

Anmeldegebühr 10 £

Gebühr für die vorläufige
Prüfung und Recherche 75 £

II. Fortschreibung der Informations­
broschüre "Nationales Recht zum 
EPÜ"
Bezieher der Informationsbroschüre des 
EPA "Nationales Recht zum EPÜ" wer­
den gebeten, die in den Tabellen 
VI Spalten 1 und 3 und VII Spalte 2 
genannten Gebührensätze entsprechend 
zu berichtigen.

"Bundesgesetzblatt für die Republik österre.ch '‘ Statutory instruments 1984 No. 283.
Nr 53/1984



3. Auflage Mai 1983

Nationales Recht 
zum EPÜ
Ü bers ich t über in den Vertragsstaaten ge ltende  R echtsvorschriften  

und E rfo rdern isse  fü r europä ische  P atentanm eldungen und Patente

VORBEMERKUNG ZUR 3. AUFLAGE

Die große Nachfrage nach der Informationsbroschüre „Nationales Recht zum EPÜ“ und inzwischen eingetretene 
Änderungen in der nationalen Gesetzgebung und Praxis der Patentbehörden haben eine Neuauflage erforderlich 
gemacht.

Die nachstehende Übersicht soll den Benützern der 2. Auflage eine schnelle Orientierung über die wichtigsten 
Änderungen und Ergänzungen in der 3. Auflage ermöglichen.

Seite 9, Spalte 3, Nummer 7 (BE)

Seite 10, Spalte 3, Nummer 13 (BE)

Seite 11, Spalte 3, Nummer 3 (FR)

Seite 12, Spalten 1-2, Nummer 5 (IT) 

Seite 14, Spalten 1-2, Nummer 3 (LU) 

Seite 14, Spalten 1, 2, 4, Nummer 5 (LU) 

Seite 16, Spalten 1-2, Nummern 1, 2 (SE) 

Seite 17, Spalten 1-4, Nummer 4 (SE) 

Seite 17, Spalten 1-4, Nummer 3 (GB) 

Seite 29, Spalte 10 (DE)

Seite 30, Spalte 2 (IT)

Seite 32, Spalte 3 (SE)

Seite 37, Spalte 11 (BE)

Seite 38, Spalten 3, 5 (IT)

Seite 39, Spalte 11 (NL)

Seiten 40/41, Spalten 4, 11 (SE) 

Seite 41, Spalte 11 (AT)

Seite 46, Spalten 1, 3 (IT)

Seite 46, Fußnote 1 (DE)

Seite 48, Spalte 1 (LU)

Seite 48, Fußnote 1 (LU)

Seite 50, Spalten 1, 3 (GB)

Seite 50, Spalte 2 (SE)

Seite 55, Spalte 2 (IT)

Seite 58, Spalte 2 (GB)

Seite 61, Spalte 3 (IT)

Seite 67, Fußnote 2 (GB)

Europäisches
Patentamt

European Patent 
Office

Office européen 
des brevets
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